
















                       
              

                
                  

01.11.2021

 Bürgermeister Stadt Seligenstadt / 
Erster Stadtrat der Stadt Seligenstadt/
Stadtverordneten der Stadt Seligenstadt
Amt f. Stadtentwicklung

Marktplatz 1
63500 Seligenstadt

- Vorab per Email-

Einwendungen gegen den Entwurf des Bebauungsplans 81 – Bahnhofsgelände

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hiermit möchten wir gegen den Entwurf des Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ 
form- und fristgerecht Stellung nehmen und unsere Einwendungen einlegen.

Der hier vorliegende Entwurf zur Wohnbebauung weicht, sowohl in Grundflächen- und 
Geschoßflächenzahl als auch in der Zahl der maximal zulässigen Wohneinheiten teilweise erheblich 
von den Vorgaben der direkt angrenzenden Grundstücke ab (vgl. Bebauungsplan 77). Wir können 
nicht nachvollziehen, warum für die gleiche Art der Bebauung (Allgemeiner Wohnraum) nicht die 
Regelungen der direkten Nachbarschaft maßgeblich für die Festlegung des Rahmens des neuen 
Bebauungsplans 81 sind. Mit 30 max. zulässigen Wohneinheiten in Summe liegt der Entwurf des 
Bebauungsplans erheblich höher als die zugelassenen Wohneinheiten der direkt angrenzenden 
Nachbarschaft. In der Eisenbahnstraße sind nur 2 Wohneinheiten je Grundstück zulässig

Bezugnehmend auf den aktuellen Regionalplan Südhessen, Z3.5.1-9, ist die Bebauung im ländlichen 
Siedlungstyp mit 25-40 Wohneinheiten je ha vorgesehen. Das neu ausgewiesene Wohngebiet im 
Entwurf des Bebauungsplans enthält bei etwa 3000m² Grund eine Bebauung von 30 Wohneinheiten – 
also mindestens das dreifache der im Regionalplan Südhessen als Ziel festgelegten Wohneinheiten.

Wir haben gehört, dass die Stadt Seligenstadt einen Grundstückstausch mit der Bauunit GmbH 
(Investor) anstrebt. Ob dieser bereits vollzogen ist entzieht sich unserer Kenntnis. Bei einem Tausch 
der Grundstücke würde einzig und allein der Investor von dieser erheblichen Abweichung des 
Planungsentwurf zum Regionalplan Südhessen und zum angrenzenden Bebauungsplan 77 
profitieren. Es könnte hier den Eindruck erwecken, dass dieser Planungsentwurf eine 
Gefälligkeitsplanung zugunsten des Investors sein könnte. Ein sachlicher Grund für die Begünstigung 
des Grundstücks bei der maximal zulässigen Anzahl der Wohneinheiten erschließt sich uns nach 
Sichtung der Dokumente und aufgrund des allgemeinen Wissenstands nicht.

Wir bitten Sie den Bebauungsplan und die zu Grunde liegenden Abwägungen nochmals zu prüfen, um
der Möglichkeit des Anscheins einer Gefälligkeitsplanung vorzubeugen.



Die überhöhte Anzahl der geplanten Wohneinheiten ist für uns als direkte Nachbarn als erheblich 
rücksichtslos einzustufen. Der Bebauungsentwurf verstößt damit wesentlich gegen das 
Rücksichtnahmegebot gem. §15 abs.1 S.2 BauNVO. 

Hierbei sind nicht nur die Anwohner des neuen Wohngebietes, sondern auch deren Besucher zu 
berücksichtigen. Die Zunahme des Verkehrs über die Rektor-Weil-Straße in Richtung Autobahn wird 
maßgeblich durch die Anzahl der Wohneinheiten im neuen Wohngebiet bestimmt. Dies ist der 
Schulweg für zahllose Grundschüler der Emmaschule und erhöht das Risiko von Verkehrsunfällen 
deutlich.

Des Weiteren befürchten wir negative Auswirkungen auf das Abwassersystem und durch die 
Versiegelung der Flächen eine deutliche höhere Gefahr von Überschwemmung, da die Versickerung 
des Niederschlagswassers eingeschränkt wird. Die, durch die überzogene Planung an zulässigen 
Wohneinheiten bedingte, erhebliche Anzahl an Bewohnern und deren Besuchern hat auf die 
Nachbarschaft negative Auswirkungen, bringt Eingriffe in die Privatsphäre mit sich, birgt 
Konfliktpotential und ist damit völlig unzumutbar. Dies ist nicht zuletzt den Auflagen des 
Schallschutzes geschuldet, der keinen Freisitz and er ‚langen‘ Westseite der Gebäude erlaubt. Somit 
ergibt sich eine erhöhte Konzentration der Freisitze auf die verbleibenden Seiten und damit vor allem 
im Sommer eine zusätzliche Lärmbelastung für die direkten Anwohner.

Wie bereits in unserer E-Mail vom 10.09.2021 beschrieben, sehen wir des Weiteren eine 
Unstimmigkeit zwischen dem zu Grunde liegenden Baumgutachten und dem Entwurf des 
Bebauungsplans. Im Baumgutachten sind für Baum Nummer 8 des Gutachtens 14,8m 
Mindestabstand im Falle von Tiefbauarbeiten erforderlich. Dieser Abstand ist im vorliegenden Entwurf 
bei Weitem nicht eingehalten. Gemäß der vorliegenden Begründung ist es möglich das Baufenster auf
einen Abstand von 4m zum Gleis zu planen. Wir gehen davon aus, dass in der Begründung alle 
Abstandsanforderungen der Bahn berücksichtigt wurden (S.34 – Punkt 15.3.3 – mindestens 4m), 
damit ist die Verschiebung des südlichsten Hauses um 3,9m nach Westen grundsätzlich möglich und 
sollte an dieser Stelle auch umgesetzt werden um dem Baumgutachten entgegenkommen. In Ihrem 
Schreiben vom 17.09.2021 begründen Sie die Abstandsplanung von 7,9m vom Gleis zudem mit 
schallschutztechnischen Gründen. Dem Entwurf des Bebauungsplans zu folge bringt die Planung von 
zwingenden 4m Abstand auf 7,90m nur eine minimale schalltechnische Verbesserung von -1db(A). 
Gemäß der schalltechnischen Untersuchung gilt für beide Abstände die gleiche dunkelrote 
Schallkategorie, d.h. es sind auch die gleichen Maßnahmen zur Schallreduzierung zu treffen. Damit 
bringt eine Verschiebung des Hauses in Richtung Gleis auf den von der Bahn geforderten Abstand 
von 4m keinen zusätzlichen Aufwand mit sich und ist deshalb eine zu vertretende Maßnahme.

Zusammenfassend erwarten wir die Berücksichtigung der folgenden Einwendungen im finalen 
Bebauungsplan:

- Angleichung der Grund- und Geschossflächenanzahl an die Bebauung der direkten Anwohner
- Reduzierung der max. zulässigen Wohneinheiten um ein angemessenes, und an die 

Nachbarschaft angelehntes, Verhältnis zwischen Wohneinheiten und Grund- und 
Geschossflächenzahl zu erreichen

- Angleichung an die im Baumgutachten festgelegten Mindestabstände und damit 
einhergehend eine Verschiebung des südlichsten Hauses auf 4m Abstand zur Bahn

- Prüfung von verkehrstechnischen Schutzkonzepten für den Schulweg der Grundschüler (z.B. 
Zebrastreifen) Ecke Rektor-Weil-Straße/Giselastraße

Wir danken Ihnen im Voraus für die Berücksichtigung unserer Einwendungen und werden den 
weiteren Verlauf des Verfahrens weiterhin verfolgen.

Für telefonische Rückfragen stehen wir Ihnen unter der              zur Verfügung, wir sind auch 
jederzeit bereit uns persönlich mit Ihnen auszutauschen.



Mit freundlichem Gruß

                                            



Magistrat der Einhardstadt Seligenstadt
- Amt für Stadtentwicklung -
Marktplatz 1
63500 Seligenstadt

                            

31.10.2021

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt" im Stadtteil

Seligenstadt im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Dr. Bastian,

sehr geehrter Herr Gerheim,

sehr geehrte Stadtverordnete,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf die amtliche Bekanntmachung der Ein

hardstadt Seligenstadt zur Bauleitplanung der Einhardstadt Seligenstadt - Bebauungsplan Nr. 81

„Bahnhofsgelände Seligenstadt" im Stadtteil Seligenstadt. Im Rahmen der Beteiligung der Öffent

lichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gem. § 4 Abs. 2 BauGB unter Anwendung des Planungssicherstellunggesetzes (PlanSiG) wollen

wir als Grundstückseigentümer der Grundstücke in der Eisenbahnstraße 176/8, 176/7 und 176/3

und damit als unmittelbare Nachbarn des Bebauungsplans wie folgt Stellung nehmen:

1. Der Bebauungsplan Nr. 81 "Bahnhofsgelände Seligenstadt" gliedert sich gemäß des anliegen

den Entwurfs 3812-07-en vom 10.08.2021 der Planungsgruppe Darmstadt in 3 Bereiche. Dabei

handelt es sich beim 1. Bereich um ein Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkungen (§ 6 BauN-

VO i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB), beim 2. Bereich um Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-



mung und beim 3. Bereich um ein aligemeines Wohngebiet {§ 4 BauNVO i.V.m. § 12 Abs. 3

BauGB), welches im Entwurf des Bebauungsplans mit WA gekennzeichnet und altrosa hinterlegt

ist. Das Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) des allge

meinen Wohngebiets im Bebauungsplangebiet Nr. 81 enthält in seinem Festlegungen Grundflä

chenzahl, Geschossflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, maximale Außenwand

höhe und maximale Gebäudehöhe. Die Anzahl der genehmigungsfähigen Wohneinheiten des all

gemeinen Wohngebiets im Bebauungsplangebiet Nr. 81 ergibt sich im Gegensatz zum unmittelbar

angrenzenden Bebauungsplan 77 „Beiderseits Giselastraße" nicht aus dem Entwurf des Bebau

ungsplans Nr. 81, sondem folgt aus der Begründung gemäß des anliegenden Dokuments

3812_2003_Bahnhof__Begründung_E.docx Stand: 11.08.2021 in 17.8 „Höchstzulässige Zahl der

Wohneinheiten in Wohngebäuden".

Darin heißt es:

„Im Wohngebiet wird die Zahl der maximal zulässigen Wohnungen (WE) pro Wohngebäude auf 10

WE begrenzt. Dadurch soll im Bebauungsplan eine ausreichende Dichte sichergestellt werden, die

der Umgebung des Plangebietes entspricht."

Geplant und im Bebauungsplanentwurf vorgesehen sind auf der als allgemeines Wohngebiet aus

gewiesenen Fläche von etwa 3000 m^ Bruttowohnbauland 3 Wohngebäude. Bei einer Begrenzung

auf 10 WE sind gemäß dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 81 30 Wohneinheiten möglich.

2. Dies entspricht jedoch gerade nicht den Tatsachen. Die Umgebung des Plangebietes ist ledig

lich geprägt von der unmittelbar angrenzenden Eisenbahnstraße in welcher ausnahmslos 2

Wohneinheiten pro Grundstück zulässig sind. Im Übrigen ist das Bebauungsplangebiet Nr. 81 in

Richtung Westen durch die Bahngleise getrennt und es folgt in weitem Abstand auf der gegen

überliegenden Seite ein Kleingartengebiet. In Richtung Norden grenzt an den ausschließlich ge

werblich zu nutzenden Teil des Bebauungsplangebiets Nr. 81 die Frankfurter Straße an, sodass im

Rahmen der umgebenden Bebauung des Plangebietes lediglich auf die Eisenbahnstraße abzustel

len ist.

Die Umgebung der Bebauung, d. h. die einzig und allein heranzuziehende Eisenbahnstraße, ist ein

ländlicher Siedlungstyp, bei welchem, bezogen auf Bruttowohnbauland, mit etwa 25-40 Wohnein

heiten je ha gegeben ist. Selbst unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass es sich um eine ver-



städterte Besiedlung handelte, kämen in ihrer Umgebung lediglich 35 bis 50 Wohneinheiten je ha

zum Tragen.

Der aktuelle Regionalplan Südhessen führt unter Z3.4.1-9 explizit aus, dass im Rahmen der Bau

leitplanung für die verschiedenen Siedlungstypen die nachfolgenden Dichtevorgaben, bezogen auf

Bruttowohnbauland, einzuhalten sind:

• im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten je ha,

• in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 Wohneinheiten je ha,

• im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn- Haltepunkte 45 bis 60 Wohnein

heiten je ha,

• im Großstadtbereich mindestens 60 Wohneinheiten je ha.

Die unteren Werte dürfen nur ausnahmsweise unterschritten werden.

Ausnahmen sind insbesondere begründet

• durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten,

• durch die Eigenart eines Ortsteiles,

• durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologischer Besonderheiten.

Nach der Zielbestimmung 3.4.1-9 des Regionalplans Südhessen 2010 ist in einer verstädterten

Besiedlung und ihrer Umgebung eine verbindliche Dichtevorgabe einzuhalten, wonach je Hektar

Bruttowohnbauland maximal 50 Wohneinheiten zulässig sind.

Dabei handelt es sich um ein Ziel der Raumordnung.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 81 "Bahnhofsgelände Seligenstadt" weist, wie zuvor darge

legt, lediglich Bruttobauwohnland von etwa 3000 m^ auf, bei dem 3 Wohngebäude mit je 10

Wohneinheiten je Wohngebäude, d. h. 30 Wohneinheiten insgesamt, geplant sind.

Bezogen auf die Vorgaben des Regionalplans Südhessen 2010 wäre damit gemäß des Bebau

ungsplanentwurfs Nr. 81 hochgerechnet je ha Bruttobauwohnland eine Bebauung von 100

Wohneinheiten möglich.

Der Bebauungsplan verstößt damit gegen ein Ziel der Raumordnung und steht damit im Wider

spruch zu § 1 Abs. 4 BauGB.



Dies sind zunächst die Tatsachen.

3. Soweit den Unterzeichnern bekannt, stand oder steht der Teil mit ca. 3000 m^, welcher im Ent

wurf des Bebauungsplans Nr. 81 als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen wurde, im Eigentum

der Einhardstadt Seligenstadt und sollte oder soll bzw. wurde gegen das Gelände, welches im Be

bauungsplan als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gekennzeichnet ist, getauscht.

Ob der Tausch zwischen der Einhardstadt Seligenstadt und dem Investor Bauunit GmbH, Eisen

bahnstraße 5d (Alter Bahnhof), 63500 Seligenstadt, vertreten durch die Geschäftsführer Daniel

Toth und Karl-Ludwig Toth stattgefunden hat, ist den Unterzeichnem nicht bekannt. Allerdings

dient das im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Gelände von ca. 3000 m^

lediglich der vorgenannten Investorin. Einzig und allein die Investorin profitiert von der im allgemei

nen Wohngebiet des Bebauungsplans ausgewiesenen Anzahl der möglichen 30 Wohneinheiten

auf einer Fläche von ca. 3000 m^, obwohl dies den Zielen der Raumordnung und damit § 1 Abs. 4

BauGB widerspricht.

Insoweit besteht die Befürchtung, dass es sich um eine Gefälligkeitsplanung, wie oft von Dritten

behauptet wurde, der Einhardstadt Seligenstadt für die oben genannte Investorin handeln könnte.

Denn der Verdacht einer Willkürplanung oder Gefälligkeitsplanung bestehe laut der Behauptungen

Dritter immer dann, wenn ein Grundstück offensichtlich gegenüber anderen begünstigt werden soll,

ohne dass ein sachlicher Grund hierfür erkennbar ist.

Die Unterzeichner gehen nicht davon aus, dass die Einhardstadt Seligenstadt tatsächlich in ihrem

Tauschwunsch der Grundstücke einen sachlichen Grund für die vollkommen überzogene Anzahl

der Wohneinheiten von 30 WE auf einer Fläche von ca. 3000 m^ im allgemeinen Wohngebiet des

Bebauungsplanentwurfs Nr. 81 und damit eine Rechtfertigung sieht.

Aus Sicht der Unterzeichner liegt ein rechtlich erheblicher Abwägungsfehler beim Entwurf des Be

bauungsplans Nr. 81 vor, dass sie neues Bauland schafft, und nur die Investorin in einer der Ziele

der Raumordnung widersprechenden Art und Weise begünstigt wird.

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 81 weicht, sowohl in Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl

von den Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 77 der direkt angrenzenden Nachbargrundstücke ab.



Die Unterzeichner wollen lediglich den Amtsträgern dabei helfen, schon die Möglichkeit des An

scheins einer Gefälligkeitsplanung auszuschließen und gehen davon aus, dass die Anzahl der

Wohneinheiten entsprechend der Ziele der Raumordnung herabgesetzt werden.

4. Denn die Möglichkeit einer hier vorliegenden Gefälligkeitsplanung durch die vollkommen über

höhte Anzahl der möglichen Wohneinheiten ist für die Unterzeichner als unmittelbare Nachbarn

des Bebauungsplans Nr. 81 völlig rücksichtslos. Der Bebauungsplanentwurf verstößt dann in kras

ser Art und Weise gegen das Rücksichtnahmegebot gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 BauNVO. Die gesam

te Infrastruktur des Wohngebiets wird durch die Planung völlig überfordert. Angefangen von der

Straße, Wasser, Abwasser, dem Kanal, dem schlagartig sicherlich verdreifachten Verkehrsauf

kommen in der Eisenbahnstraße, welches wiederum eine Gefährdung des schulpflichtigen Kindes

der Unterzeichner darstellt, sind die Kapazitäten der Infrastruktur nicht auf 30 zusätzliche

Wohneinheiten ausgelegt.

Der sich hieraus ergebene Verkehr wird die Anwohner der Eisenbahnstraße deutlich belasten.

Hierbei sind nicht nur die Anwohner, sondem auch Besucher zu berücksichtigen. Die Zunahme

des Verkehrs über die Rektor-Weil-Straße in Richtung Autobahn wird maßgeblich durch die Anzahl

der Wohneinheiten im neuen Wohngebiet bestimmt. Dies ist der Schulweg für zahllose Grundschü

ler und auch für unser schulpflichtiges Kind, für welches das Risiko von Verkehrsunfällen deutlich

erhöht wird.

Eine solch überhöhte Anzahl von Wohneinheiten sowie die dadurch bedingten Menschenmengen

an Bewohnern, Besuchern nebst des darauf beruhenden Verkehrsaufkommens hat auf die Nach

barschaft erdrückende Wirkung und ist völlig unzumutbar. Damit wir die Möglichkeit auf freie Ent

faltung und gesunde Lebensverhältnisse der Nachbarschaft gefährdet. Die großflächige Flächen

versiegelung des allgemeinen Wohngebiets birgt insbesondere für die Nachbarschaft im Rahmen

der mittlerweile immer häufiger auftretenden Unwetterereignisse mit sintflutartigen Regenfällen die

extreme Gefahr von Überschwemmungen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsa

che relevant, dass die Gebäudekomplexe durch einen Tiefgaragenkomplex vervollständigt wird,

was besondere Risiken für die Sickerfähigkeit von Wasser bei starken Regenfällen bedeutet. Die

Größe des Tiefgaragenkomplexes wiederum, ist der Anzahl der Wohneinheiten geschuldet.

- 5



Im Rahmen der Abwägung ist die Anzahl der Wohneinheiten von 10 pro Wohngebäude, d. h. 30

Wohneinheiten insgesamt, des im Bebauungsplanentwurf ausgewiesenen allgemeinen Wohnge

biets rücksichtslos und somit das nachbarschützende Rücksichtnahmegebot verletzt.

Die Unterzeichner vertrauen darauf, dass sich auch die Amtsträger der rechtlichen Implikationen

unter Berücksichtigung des aufgezeigten Widerspruchs der Ziele der Raumordnung und damit § 1

Abs. 4 BauGB bewusst sind und daher eine Änderung des Bebauungsplans mit einer den Zielen

der Raumordnung entsprechenden Herabsetzung der Wohneinheiten veranlassen werden.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir

mit besten Grüßen
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1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplans „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ ist es, die Grundlage für eine 
städtebauliche Neuordnung von nicht mehr benötigten Bahnanlagen zu schaffen. Das 
Bahnhofsgebäude auf der nördlichen Teilfläche soll der Unterbringung von Gewerbe dienen 
und der südliche Teil dazu beitragen den Bedarf an benötigtem Wohnraum in Seligenstadt 
zu decken. Der mittlere Bereich soll als Park+Ride-Flächen bzw. Bike+Ride-Flächen entwi-
ckelt werden, um den Bahnhof und dessen Umfeld als Mobilitätsdrehscheibe zu stärken. 

2. Verfahren 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Seligenstadt hat in der Sitzung am 10.12.2012 
den Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seli-
genstadt“ gefasst. Im Aufstellungsbeschluss wurde zunächst das Ziel formuliert, innerhalb 
des Geltungsbereichs Flächen für den ruhenden Verkehr, den öffentlichen Personennah-
verkehr sowie Grünanlagen auszuweisen.  

Zur Zeit der Fassung des Aufstellungsbeschlusses waren die im Planbereich befindlichen 
Grundstücke in der Gemarkung Seligenstadt, Flur 3, Flurstück 370/17 und 370/15 (heute 
370/25, 370/26 und 370/27) tlw. (bis zum Bahnhofsgebäude) im Grundbuch als Eigentum 
der Bundesrepublik Deutschland (Bundeseisenbahnvermögen) eingetragen. 

Eine Teilfläche aus Flurstück 370/15 und des Bahnhofsgebäudes wurde an Privat verkauft. 
Für diese Fläche wurde ein Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken gestellt und, 
mit Ausnahme einer Teilfläche im Bereich des für den Bahnbetrieb notwendigen Stellwerks, 
am 20.10.2014 erteilt. Das südliche Flurstück 370/17 wurde am 26.01.2021 ebenfalls von 
Bahnbetriebszwecken freigestellt. 

Parallel zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am 10.12.2012 für den 
Geltungsbereich eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB erlassen. Die Veränderungs-
sperre galt zunächst für 2 Jahre und wurde zwei Mal um ein Jahr verlängert.  

Zur Klärung der Entwicklungsmöglichkeiten wurde im Jahre 2014 ein Arbeitskreis, beste-
hend aus den Fraktionsvorsitzenden der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen 
Fraktionen, dem Amt für Stadtentwicklung und dem beauftragten Planungsbüro eingerich-
tet. Parallel dazu wurde unter Leitung von Prof. Follmann (Hochschule Darmstadt) eine 
Parkraumuntersuchung durchgeführt, um den Bedarf für öffentliche Stellplätze am Bahnhof 
zu ermitteln. Hierin wurde auch die Situation der näheren Umgebung einbezogen. Die Er-
kenntnisse der Parkraumuntersuchung wurden in den Arbeitskreis eingebracht. 

Als Ergebnis des Arbeitskreises wurden drei verschiedene Konzept-Varianten entwickelt.  

Variante 1 entspricht dem Aufstellungsbeschluss vom 10.12.2012 und enthält Flächen für den 
ruhenden Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr sowie Grünanlagen. 

Variante 2 entspricht einem Arbeitsergebnis, welches in der Arbeitsgruppe der Fraktionsvorsit-
zenden und der Verwaltung erörtert wurde. Variante 2 enthält Flächen für den ruhenden Ver-
kehr, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für eine Wohnbebauung, die auf zwei Teil-
flächen verteilt ist. 

Variante 3 entspricht ebenfalls einem Arbeitsergebnis, welches in der Arbeitsgruppe der Frak-
tionsvorsitzenden und der Verwaltung erörtert wurde. Variante 3 enthält Flächen für den ruhen-
den Verkehr, den öffentlichen Personennahverkehr sowie für eine Wohnbebauung, die jedoch 
auf eine Fläche am Südrand konzentriert ist. 

Auf Grundlage dieser drei unterschiedlichen Entwicklungskonzepte wurde die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. Gemäß den Richtlinien der Stadt Seligenstadt für die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung und des § 3 Abs. 1 BauGB wurden in einer öffent-
lichen Veranstaltung am 27.05.2015 die drei Entwicklungskonzepte vorgestellt. Der anwe-
senden Öffentlichkeit wurde die Gelegenheit gegeben, Anregungen und Bedenken zu der 
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Planung vorzubringen. Im Anschluss lagen die drei Entwicklungskonzepte in der Zeit vom 
28.05.2015 bis einschließlich 30.06.2015 im Rathaus der Stadt Seligenstadt zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich waren die Planunterlagen auf der Homepage der Stadt 
Seligenstadt zur Verfügung gestellt. 

Die Bekanntmachung über die Bürgerinformationsveranstaltung und die darauffolgende 
frühzeitige Auslegung des Bebauungsplanvorentwurfs erfolgte in der Offenbach Post am 
16.05.2015. 

In der Zeit vom 29.05.2015 bis 01.07.2015 wurden die von der Planung betroffenen Fach-
behörden im Rahmen des Anhörungsverfahrens im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB um Stel-
lungnahme zu den folgenden drei Entwicklungskonzepten gebeten. 

Die im Zuge der Beteiligung zum Vorentwurf eingegangenen Stellungnahmen der Bürger und 
Träger öffentlicher Belange wurden in die Entscheidung über die Variante, die Grundlage für 
den Bebauungsplan sein sollte, einbezogen.  

Durch einen gemeinsamen Änderungsantrag aller Fraktionen wurde der Stadtverordnetenver-
sammlung die Variante 3 in modifizierter Form „Variante 3B“ zum Beschluss als Grundlage für 
die weitere Planung vorgelegt. 

Variante 3B: städtebauliches Konzept gemäß Ergebnis der Prüfaufträge der Fraktionsvorsit-
zenden mit Grundstückstausch sowie Reservefläche für einen Teilbereich des vorgesehenen 
Allgemeinen Wohngebietes im südlichen Bereich des Plangebietes 

Die modifizierte Variante 3B wurde am 01.02.2016 von allen Fraktionen einstimmig als Grund-
lage für die weitere Planung beschlossen. 

3. Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Zentrum des Siedlungskörpers von Seligenstadt. Es umfasst das 
Bahnhofsgelände und die südlich des Bahnhofs an der Schienenverkehrsstrecke der Oden-
waldbahn R 64 (Erbach – Hanau – Frankfurt) anschließenden Flächen.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (o.M.), Quelle: www.openstreetmap.de 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Flur 3 der Gemarkung Seligen-
stadt die Flurstücke 192/7, 370/17, 370/21, 370/22, 370/23, 370/24, 370/25, 370/26, 370/27 
(teilw.), 658/14 (teilw.), 368/43 (teilw.), 384/5 (teilw.), 386/1 und hat eine Größe von circa 
1,84 ha.  
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Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans (schwarz gestrichelt, o.M.), Kartengrundlage:  Hessische 
Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 

N 
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4. Rechtsgrundlagen 

− Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

− Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1802) 

− Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

− Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 
(GVBl.  I,  S. 198) 

− Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) 

− Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 
vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629, 2011 I S. 43), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) 

− Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) 

− Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573) 

− Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) 

5. Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Da der Bebauungsplan aufgrund der geplanten Nutzungsänderung der Fläche, als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung bewertet werden kann, wird das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB angewandt. Die durch den Bebauungsplan zulässige Grundfläche gemäß § 19 
Abs. 2 BauNVO beträgt ca. 14.000 m² und liegt somit unterhalb des Grenzwertes von 20.000 
m², der für ein beschleunigtes Verfahren ohne Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 2 des 
BauGB vorgegeben ist. 

Wesentliche Merkmale des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB sind:  

• Es kann das Aufstellungsverfahren nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) ange-
wandt werden. 

• Es kann von der Umweltprüfung und vom Umweltbericht abgesehen werden. 

• Es müssen Eingriffe nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht ausgeglichen werden. 

• Es kann der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der der Innenentwicklung und trägt der Erhaltung, 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und der Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-
raum in angemessener Weise gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB Rechnung. 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) nicht notwendig.  

Negative Auswirkungen auf Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebieten) und der Europäischen Vogelschutzge-
biete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind durch die vorliegende Planung nicht zu 
befürchten. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 9 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

6. Planungsrechtliche Situation 

6.1 Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

Im Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP 2010) wird der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes als „Fläche für den Schienenverkehr“ ausgewiesen. Darin verläuft die „regional 
bedeutsame Schienenverkehrsstrecke oder örtliche Schienenhauptverkehrsstrecke, Bestand“.  
Nördlich des Plangebietes ist der „Haltepunkt für den Regionalverkehr, Bestand“ vermerkt.  

Die Ausweisungen des RegFNP 2010 entsprechen den bis zur Aufstellung des RegFNP vor-
handenen Nutzungs- und Besitzverhältnissen der im Plangebiet vorhandenen Flächen. Auf-
grund der durch diesen Bebauungsplan festgesetzten neuen Nutzungen: Allgemeines Wohn-
gebiet, Gewerbegebiet und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist der RegFNP 
2010 daher vom Regionalverband FrankfurtRheinMain zu berichtigen. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP 2010) 

Dichtewerte des RPS/RegFNP 2010 

Der Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 RPS/RegFNP 
2010 weist als regionalplanerisches Ziel (Z3.4.1-9) Dichtevorgaben aus. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind für die verschiedenen Siedlungstypen die nachfolgenden Dichtevor-
gaben, bezogen auf Bruttowohnbauland, einzuhalten: 

− im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten (WE) je ha, 

− in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 WE je ha, 

− im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 
WE je ha, 

− im Großstadtbereich mindestens 60 WE je ha. 

Die unteren Werte dürfen nur ausnahmsweise unterschritten werden. Ausnahmen sind 
insbesondere begründet 
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− durch die direkte Nachbarschaft zu ländlich geprägten Gebieten, 

− durch die Eigenart eines Ortsteiles, 

− durch das Vorliegen topografischer, ökologischer und klimatologischer Besonderhei-
ten. 

Seligenstadt liegt im Bereich des stark verdichteten Ballungsraumes Frankfurt-Rhein-Main und 
verfügt über Autobahn- und Eisenbahnanschluss. Der Bereich des vorliegenden Plangebietes 
wird deshalb der Siedlungstypologie „verstädterte Besiedlung“ zugeordnet, was einem Rahmen 
von 35 Wohneinheiten (WE)/ha bis 50 WE/ha Bruttowohnbauland entspricht.  

Rechnerisch ermittelter grundstücksbezogener Siedlungsdichtewert  

Das Allgemeine Wohngebiet hat eine Größe von ca. 3.000 m². Die Planung sieht die Errichtung 
von max. 30 WE vor. Bezogen auf die Größe des Baugrundstücks resultiert daraus ein Dichte-
wert im Sinne der Zielvorgabe des RPS/RegFNP 2010 von 100 WE je ha. Somit wird der obere 
Wert von 50 WE/ha Bruttowohnbauland für verstädterte Besiedlung und ihrer Umgebung rein 
rechnerisch bezogen auf das Plangebiet überschritten. 

Die im Plangebiet erreichte Siedlungsdichte ist an dieser Stelle notwendig und begründbar. Die 
generelle Erforderlichkeit einer hohen Siedlungsdichte, ergibt sich u.a. durch die Notwendigkeit 
in Seligenstadt zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Außerdem handelt es sich bei dem Bau-
grundstück um ein Bestandsgebiet. Eine zulässige Überschreitung der Siedlungsdichtewerte 
in vorhandenen Baugebieten wird durch ein Urteil des VGH Kassel vom 13.10.2016 mit folgen-
dem auszugsweisen Wortlaut gestützt:  

„Dabei vertritt der Senat die Auffassung, dass der Plansatz Z3.4.1-9 RPS/RFNP insgesamt nur 
für die Ausweisung von neuen Baugebieten nicht aber für die Überplanung bereits vorhandener 
Wohngebiete gilt. Für die Überplanung vorhandener Baugebiete gelten Besonderheiten, mit 
denen zwingende raumplanerischer Vorgaben zur Bebauungsdichte unzulässiger Weise kolli-
dieren würden. Bei der Überplanung bereits bebauter Gebiete sind die Interessen der Eigentü-
mer der im Plangebiet liegenden Grundstücke zu berücksichtigen, deren vorhandene Bauten 
durch eine pauschale, nicht an den örtlichen Gegebenheiten orientierte Regelung der Bebau-
ungsdichte auf den passiven Bestandsschutz zurückgesetzt werden könnten. Eine zwingende 
Obergrenze für die bauliche Dichte in bereits bebauten Gebieten würde eine Orientierung an 
den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten erschweren oder gar verhindern.“  

6.2 Bebauungsplan 

Für das Plangebiet besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

7. Schutzausweisungen 

7.1 Schutzgebiete 

Schutzgebietsausweisungen nach dem Wasserrecht, Naturschutzrecht oder dem Forstrecht 
sind im Plangebiet nicht gegeben. 

Das nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung befindet sich mit dem FFH-
Gebiet „NSG Schwarzbruch und NSG Pechgraben bei Seligenstadt“ (5919-303) in mehr als 
0,7 km Entfernung zum Plangebiet. Das Landschaftsschutzgebiet „Hessische Mainauen“ 
liegt circa 0,8 km und das Landschaftsschutzgebiet „Landkreis Offenbach“ liegt ca. 0,9 km 
entfernt. Das Plangebiet ist in Richtung des Naturschutzgebietes und Landschaftsschutz-
gebietes vollständig von Bestandsgebäuden umgeben. Es bestehen daher keine Anhalts-
punkte, dass durch die Planung die genannten Schutzgebiete beeinträchtigt werden. 

7.2 Kulturdenkmal Bahnhofsgebäude und zugehörige Nebengebäude 

Der Bahnhof Seligenstadt ist gemäß § 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes 
(HDSchG) als Kulturdenkmal geschützt. Das Gebäude ist ein durch ein zusätzliches Geschoss 
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variierter Typenbau von 1882. Es liegt östlich der Eisenbahnstrecke und ist dieser traufständig 
zugeordnet. Es handelt sich um ein dreigeschossiges Buntsandsteingebäude mit breiten Ge-
schossfriesen und Fensterrahmen. Die dem Ort zugewandte Seite ist durch einen übergiebel-
ten Risalit zentriert. Zur Stellwerkseite nach Süden ist dem Hauptbau ein Anbau vorgelagert. 
Dieser Anbau wird wiederum von einer Güterrampe umgeben. Nördlich des Eingangsbereichs 
befindet sich ein Vorbau für den Wartesaal. Südlich vor dem Bahnhofsvorplatz befinden sich 
weitere Güterschuppen, diese bestehen u.a. aus einem gemauerten Erdgeschoss und einem 
geschindelten Obergeschoss (Quelle: Landesamt für Denkmalpflege Hessen (2005). Denkmal-
topographie Hessen – Eisenbahn in Hessen, Band 2.2, S.441).  

7.3 Bodendenkmal Gräberfeld 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes tangiert die Ausdehnung des Gräberfeldes vom 
römischen Kastellplatz, das sich entlang der Bahnhofstraße als ehemaligen römischen Stra-
ßenverlauf befindet. Die Reste dieser Gräber sind als Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 2 Punkt 
2 und § 19 HDSchG geschützt. Es muss aber damit gerechnet werden, dass durch Erdarbeiten 
jederzeit Bodendenkmäler im Sinne des § 2 Abs. 2 Punkt 2 HDSchG aufgedeckt und zerstört 
werden können. Die Schutzwürdigkeit dieser Denkmäler ergibt sich aus dem § 19 HDSchG, so 
dass sämtliche geplante Erdeingriffe deshalb einer Genehmigung gemäß § 16 HDSchG bedür-
fen. 

8. Bestandsbeschreibung und städtebauliche Situation 

Das Plangelände liegt nördlich und südlich des Bahnhofes zwischen der zur ersten Stadt-
erweiterung zählenden Bebauung außerhalb der historischen Altstadt und den Bahnglei-
sen. Der Geländestreifen südlich und nördlich des Bahnhofes entlang den Gleisen ist struk-
turell und gestalterisch keinem der umgebenden Stadtgebiete zuzuordnen und ist ein Son-
derbereich im Stadtgefüge. Es ergeben sich somit aus der Umgebung keine prägenden 
Merkmale für die zukünftige Entwicklung des Planbereiches.  

Der Bahnhof steht über die Bahnhofstraße, die eine der Einkaufs- und Dienstleistungsbe-
reiche Seligenstadts ist, in direkter Verbindung mit der historischen Altstadt. Die Qualität 
der Ankunft von Besuchern am Bahnhof und die Hinleitung zur touristisch sehr bedeutsa-
men historischen Altstadt stehen im zentralen Interesse der Stadt Seligenstadt. Somit 
kommt auch der Entwicklung des südlich an den Bahnhof anschließenden Plangebietes 
eine besondere Bedeutung zu. 

Die Nutzung und Struktur des Plangebiets ist auf den Bahnhof und dessen Nebenanlagen 
ausgerichtet, auch wenn diese zum überwiegenden Teil ihre ursprüngliche Funktion für den 
Bahnbetrieb verloren haben. Das Bahnhofsgebäude wird gewerblich genutzt (Büros, Pra-
xen, Bistro, Bäckerei, Friseur).  

Nördlich des Bahnhofsvorplatzes mit der Bushaltestelle und Kfz-Abstellmöglichkeiten liegt 
eine weitere Parkplatzfläche. Das Plangebiet wird dort durch die Frankfurter Straße be-
grenzt. Der Bahnhofsvorplatz wird an den Platzrändern zum Abstellen von Kfz-Fahrzeugen 
genutzt. An der östlichen Geltungsbereichsgrenze befinden sich zwei Technikgebäude für 
die Gas- und Stromversorgung. An die Güterrampe schließt sich südlich eine gepflasterte 
Parkplatzfläche mit strukturierenden Grünflächen und Baumpflanzungen an. 

Südwestlich der zum Parken genutzten Schotterfläche befindet sich ein Stellwerksbauwerk, 
das weiterhin für den Bahnverkehr benötigt wird. Für dieses Stellwerk wurde das Grund-
stück 370/27 gebildet, das weiterhin Bahnbetriebszwecken gewidmet ist. 

Die südlich an den Parkplatz anschließenden Flächen (Flurstück 370/17) sind derzeit eine 
Baustelle. 

Das Plangebiet wird im Osten durch die Eisenbahnstraße erschlossen. 

Die Umgebung des Plangebietes ist bebaut. Westlich schließen sich die Gleisanlagen und 
Bahnsteige der Eisenbahnstrecke an. Nördlich wird das Gebiet durch die Frankfurter Straße 
begrenzt. 
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9. Naturräumliche Grundlagen 

Das Plangebiet liegt zentral innerhalb des Siedlungskörpers von Seligenstadt, circa 400 m 
entfernt der Altstadt. Es liegt am östlichen Rand der naturräumlichen Haupteinheit „Un-
termainebene“ (22 - 232), dort in der Teileinheit „Auheim-Kleinostheimer Mainniederung“ 
(232.201). 

Auffällig für die Untermainebene „ist das weitgehende Fehlen von Löß. Ein verhältnismäßig 
großer Teil der Untermainebene ist noch mit Wald bedeckt, ohne dass indessen die Wald-
verteilung einen besonderen ökologischen Zeigerwert hätte, vielmehr ist sie historisch be-
dingt. Des der Tieflage entsprechenden günstigen Klimas wegen findet sich neben Acker-
bau vor allem auch Obstbau, sowie in jüngster Zeit verbreitet Sozialbrache. Mit zunehmend 
flächenhafter Überbauung sind wesentliche Änderungen des vorgegebenen Naturhaushal-
tes, insbesondere des Lokalklimas und des Abflussregimes, verbunden.“ (Quelle: Hessi-
sches Landesamt für Umwelt und Geologie, Umweltatlas)  

Da es sich bei dem Plangebiet um eine Brachfläche im Innenbereich der Stadt Seligenstadt 
handelt, sind die naturraumtypischen Merkmale im Plangebiet kaum erkennbar. 

9.1 Geologie und Topographie 

Das relativ ebene Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von ca. 115 m ü. NN und liegt in 
der geologischen Einheit „Hanau-Seligenstädter Senke“ innerhalb des Strukturraums mit 
Gesteinen aus dem Känozoikum.  

Der Untergrund innerhalb des Plangebiets setzt sich somit aus Böden zusammen, die aus 
tertiär- und quartärzeitlichen Tonen, Sanden, Kiesen und Kalksteinen bestehen. In Teilberei-
chen kommt es zu Auffüllungen mit Flugsand. 

Die Böden im Plangebiet sind als Böden der Siedlungsbereiche anzusprechen. Für besie-
delte Gebiete sind in der Bodenkarte keine Bodentypen ausgewiesen. Böden in diesen Be-
reichen sind durch Versiegelungen, Aufschüttungen, Abgrabungen, Umlagerungen und Bo-
denverbesserungsmaßnahmen anthropogen überformt. Deshalb sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Bodenpotenzials zu erwarten. 

Eine Schadstoffbelastung der vorhandenen Böden ist im Plangebiet nicht bekannt (Quelle: 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Umweltatlas) 

9.2 Bodenaufbau und Grundwasser 

Nach der Geologischen Karte (Blatt Seligenstadt, Maßstab 1 : 25.000) stehen im Untersu-
chungsgebiet fluviatile Hochflut- und Terrassenablagerungen des Quartärs an, die von einem 
tiefreichenden Tertiärhorizont unterlagert werden. 

Zur Prüfung der Untergrundverhältnisse und der Bodendurchlässigkeiten wurde zwei Gut-
achten vom Geotechnischen Büro Dipl.-Ing. TH Thomas Meßmer, Seligenstadt erstellt: 

− Projekt: Erschließung Bahnhofsgelände (Untergrundverhältnisse, Bodendurchlässigkei-
ten), 23.03.2016 

− Projekt: Neubau von P + R Parkplätzen, alternativ eines Parkdecks sowie Neubau von 
Wohngebäuden südlich des Bahnhofs (Untergrundverhältnisse, Gründung, Bauausfüh-
rung, Aushubentsorgung/Schadstoffbewertung), 24.08.2018 

Die Untersuchungsbereiche sind nachfolgend dargestellt: 
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Abbildung 4: Lageplan mit Aufschlusspunkten, Geotechnischen Büro Dipl.-Ing. TH Thomas Meß-
mer, Seligenstadt 2016, nördlicher Teil 

 

Abbildung 5: Lageplan mit Aufschlusspunkten, Geotechnischen Büro Dipl.-Ing. TH Thomas Meß-
mer, Seligenstadt 2016, südlicher Teil 

 

Abbildung 6: Lageplan mit Aufschlusspunkten, Geotechnischen Büro Dipl.-Ing. TH Thomas Meß-
mer, Seligenstadt 2018 
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Bodenaufbau 

Im Jahr 2016 wurden in den Kleinbohrungen im Einzelnen folgender Schichtaufbau festgestellt:  

„Unter einer dünnen Grasnarbe zeigen sich bis in Tiefen zwischen 0,3 und 0,5 m, zum Teil auch 
bis 1,3 m unter Gelände (GOF) z.T. mit Sand- und Schluffzonen durchzogene Auffüllungen aus 
Basaltschotter. In Teilbereichen wurden oberflächennah eine dünne Schlacke-Lage und eine 
Betonschicht erbohrt; darunter zeigen sich aufgefüllte Schluffe. Unter den Auffüllungen folgen 
starkbindige Deckschichten aus Hochflutsanden in Form schluffiger, z.T. schwach toniger 
Sande mit Feinteilgehalten >15 %, die in unterschiedlichen und ständig wechselnden Tiefen 
geringmächtig von Hochfluttonen in Form schluffig-feinsandiger Tone und Hochflutlehmen in 
Form stark feinsandiger Schluffe durchzogen bzw. unterlagert werden. 

Darunter erstrecken sich die für eine Versickerung in Frage kommenden schwach schluffigen 
Sandschichten, die örtlich von Schluff-Zonen bis 0,9 m Stärke, von Schluffbändern und schluf-
figen Sandzonen durchzogen werden. Diese Hochflutsand-Partien wurden bis in Tiefen von 6,0 
bzw. 6,6 m unter GOF, entsprechend 108,8 – 109,3 üNN, aufgeschlossen, wo sie auf dem 
grundwasserführenden und bis Endtiefe erbohrten Terrassenkies-Horizont aufliegen.“ 

Im Jahr 2018 wurden in den Kleinbohrungen im Einzelnen folgender Schichtaufbau festgestellt:  

Das Gelände ist bereichsweise von Mutterböden in Stärken zwischen 0,1 und 0,3 m überdeckt; 
z.T. stehen zuoberst bis in Tiefen zwischen 0,5 und 0,8 m unter GOF Auffüllungen in Form von 
z.T. schwach sandig-schluffigem Schotter der Bodengruppen GE und GU und von schluffig-
kiesigen Sanden der Bodengruppen SU/SU* an. Die aufgefüllten Schotter sind meist sehr dicht, 
die Auffüllsande locker bis mitteldicht gelagert. Vor allem die Auffüllsande sind mit Kohle-, 
Asche-, Schlacke- und Bauschuttresten durchmischt und weisen Tonschmitzen und Schotter-
reste auf. Aufgrund früherer Bohrungen muss auch mit der Einlagerung von Hölzern gerechnet 
werden.  

Darunter und in Bohrung RKS 8 direkt unter dem Mutterboden folgt ein tiefreichender Hochflut-
sand-Horizont in Form schwach schluffiger bis schluffiger, zonenweise schwach toniger Sande 
der Bodengruppen SU/SU*/ST*, der – von oberflächennah locker gelagerten Zonen abgesehen 
– i.A. in mitteldichter bis dichter Lagerung ansteht. Im Bereich der nördlichen Bohrungen RKS 
1, RKS 2 und RKS 3 werden die Sande noch von einer geringmächtigen Hochflutton-Zone in 
Form steifkonsistenter Tone der Bodengruppe TL überdeckt. Ansonsten sind innerhalb der 
Sandformationen, z. T. auch an der Basis in unregelmäßiger Abfolge und nicht durchhaltend 
Hochflutlehme in Form stark sandiger Schluffe in weicher bis steifer Konsistenz eingeschaltet.“ 

Unter den sich bis in Tiefen zwischen 5,7 und 6,4 m unter GOF (ca. 110,0 - 109,3 mNN) erstre-
ckenden Hochflutablagerungen wurden Terrassenkiese in Form stark sandiger Kiese der Bo-
dengruppe GW in mitteldichter bis dichter Lagerung bis in die jeweiligen Endtiefen erbohrt.  

Grundwasser 

Während der Bohrarbeiten im März 2016 wurde das Grundwasser zwischen 108,66 und 108,83 
üNN angeschnitten. 

Während der Aufschlussarbeiten im August 2018 wurde das Grundwasser lediglich in Bohrung 
RKS 11 in 6,6 m Tiefe (entsprechend ca. 108,7 mNN) angeschnitten. Der festgestellte Wasser-
horizont ist allerdings nur für den Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten maßgebend. Aufgrund von 
für das Untersuchungsgebiet zu erwartenden Grundwasserspiegelschwankungen kann auf Ba-
sis der zur Verfügung stehenden hydrologischen Kartenwerke ein Bemessungshöchstwas-
serstand von 109,2 mNN angesetzt werden. Zusätzlich ist ein Sicherheitszuschlag von 0,3 
m zu berücksichtigen. Eine Beeinflussung der Bauausführung bzw. von Bauwerken ist somit 
ausgeschlossen.  

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass sich nach starken Niederschlägen im gesamten Unter-
suchungsgebiet örtlich und zeitlich begrenzt auch über dem festgestellten Wasserhorizont 
Schichten- und Sickerwässer ausbilden können. 

Das Areal liegt auf Basis des Kartenwerks des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Um-
welt und Geologie (www.hlnug.de) außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten.  
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Im Plangebiet und planungsrelevanter Umgebung sind keine Oberflächengewässer vorhan-
den. 

Bodendurchlässigkeit  

Es wird auf das Kapitel 11.2 „Hydrogeologische Verhältnisse“ verwiesen. 

9.3 Klima und Luft 

Seligenstadt gehört landschaftsklimatisch zu der Rhein-Main-Ebene mit ihrem ausgespro-
chen milden Klima. 

Mit 9° C ist das jährliche Temperaturmittel als warm zu bezeichnen. Die mittlere jährliche 
Niederschlagshöhe beträgt 600-700 mm und ist als relativ niedrig zu bezeichnen. Die 
Hauptwindrichtung ist im Sommer Süd bis Südwest. Im Winter herrschen Winde aus Nord-
ost bis Ost vor. 

Das Plangebiet erfüllt keine übergeordneten klimatischen Funktionen. Die bestehenden 
Grün- und Gehölzbestände tragen zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation bei. 
Mit erheblichen Beeinträchtigungen oder Veränderungen der klimatischen Situation ist nicht 
zu rechnen.  

9.4 Landschaft, Freizeit und Erholung 

Landschaftsprägende Grünstrukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die vorhande-
nen Grünflächen im Plangebiet beschränken sich auf Bäume unterschiedlicher Größe, die 
straßenbegleitend in der Eisenbahnstraße vorhanden sind bzw. auf den Parkplatzflächen 
zusammen mit Pflanzbeeten strukturierend wirken.  

Das Plangebiet hat keine Bedeutung als Frei- und Erholungsfläche. 

Von der Planung gehen aufgrund des o.g. Sachverhaltes keine erheblich negativen Aus-
wirkungen auf Landschaft, Freizeit und Erholung aus. 

 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 16 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

                       

Abbildung 7 Landschaftsplanerische Bestandsaufnahme (o.M.)  
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10. Artenschutzrechtliche Gutachten 

Im Rahmen des gesetzlichen Artenschutzes nach den Vorgaben des §§ 44-45 BNatSchG 
ist zu prüfen, ob durch die Planung eine Beeinträchtigung der potenziell im Plangebiet und 
der näheren Umgebung zu erwartenden europarechtlich geschützten Tierarten (FFH-
Anhang IV-Arten und Europäische Vogelarten) nach den Zugriffsverboten des § 44 
BNatSchG zu erwarten ist. 

10.1 Ökologisches Gutachten 2016 

Das Plangebiet wurde hinsichtlich seiner artenschutzfachlichen Bedeutung untersucht (Ökolo-
gisches Gutachten) und der Eingriff unter artenschutzrechtlichen Aspekten (Artenschutzprü-

fung gemäß § 44 (1) BNatSchG) vom Büro für Umweltplanung, Rimbach bewertet.  

Die Begehungstermine für die Kartierung der Fauna und Flora innerhalb des Planungsgebietes 
fanden in dem Zeitraum von Juli bis Oktober 2013 statt. Ergänzend erfolgte die Überprüfung 
einer Eiche auf mögliche Vorkommen des Heldbocks im März 2016. 

Die Gutachten kommen zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

10.1.1 Fauna 

Inhalt des Gutachtens war eine Überprüfung des Vorhabens hinsichtlich der Betroffenheit „eu-
ropäisch geschützter Arten“ (FFH- und VSchRL) gegenüber den Verbotstatbeständen des § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

Vögel 

Insgesamt liegen für den Untersuchungsraum aktuelle Nachweise für das Vorkommen von 26 
Vogelarten vor. Von diesen sind 15 Arten als Arten mit begründetem Brutverdacht einzustufen. 
Die Mehrzahl jener Arten besitzt eine starke Affinität zu gehölzgeprägten Lebensräumen.  
Als naturschutzfachlich bedeutsame, potenzielle Brutvogelarten mit Gehölzbindung – für die 
mit vorhabenbedingten Beeinträchtigungen gerechnet werden muss – sind Girlitz (Serinus se-
rinus) und Stieglitz (Carduelis carduelis) zu nennen. Gleiches gilt für den ebenfalls als potenzi-
ellen Brutvogel nachgewiesenen Haussperling (Passer domesticus). 
Die Überprüfung des Plangebietes hinsichtlich des Vorhandenseins von Horsten, Nestern mitt-
lerer und größerer Baumfreibrüter, natürlichen Baumhöhlen oder Spechthöhlen blieb ohne ent-
sprechende Nachweise. 

Reptilien 

Im Rahmen der faunistischen Erfassung gelang nur der Nachweis einer Reptilienart: Blind-
schleiche (Anguis fragilis). Die gezielte und intensive Nachsuche nach der artenschutzfachlich 
und –rechtlich bedeutsamen Zauneidechse (Lacerta agilis) blieb jedoch erfolglos.  

Tagfalter 

Als Vertreter der lokalen Tagfalterfauna konnten Nachweise von 18 Arten erbracht werden. Die 
Mehrzahl der Arten gilt dabei als häufig und verbreitet; förderlich für die Ausbildung der lokalen 
Tagfalterfauna wirkt sich dabei das relativ reiche Blütenangebot der Ruderal- und Brachflächen 
aus. Nachweise artenschutzfachlich bemerkenswerter Arten gelangen jedoch nicht.  

Heuschrecken 

Ähnlich der Tagfalterfauna stellte sich auch die lokale Heuschreckenfauna als relativ artenreich 
dar, wobei auch hier den genannten, thermisch begünstigten Ruderal- und Brachflächen eine 
hohe Bedeutung als Siedlungsraum zukommt. Die aktuellen Nachweise belegen das Vorkom-
men von elf Arten, von denen der Wiesen-Grashüpfer (Chorthippus dorsatus) und die Blauflü-
glige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) artenschutzfachlich von Relevanz sind. 

Heldbock  

Im Rahmen der faunistischen Kartierung gelangen keine Nachweise für das Vorkommen des 
Heldbocks. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 18 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

10.1.2 Seltene, gefährdete und besonders geschützte Arten 

Es konnte für den Betrachtungsraum keine Art der Schutzkategorie Arten des Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und des Anhang II der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-RL) 
sowie streng geschützte Arten nach BArtSchV nachgewiesen werden. 

Mit der Beobachtung des Turmfalken (Falco tinnunculus) konnte eine Art der streng geschütz-
ten Art nach BNatSchG nachgewiesen werden. Die Art besitzt nur Gaststatus; geeignete Brut-
habitatstrukturen fehlen völlig. 

Für zwei Vogelarten und jeweils eine Heuschreckenart wurde das Vorkommen von in der Roten 
Liste von Deutschland geführten Spezies nachgewiesen werden. Diese wurden als „gefährdet“ 
beziehungsweise in der „Vorwarnstufe“ geführt. Für Arten der Roten-Liste Hessen konnte der 
Nachweis von als „gefährdet“ eingestufter Graugans (Anser anser), Mehlschwalbe (Delichon 
urbica), Blauflüglige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) und Wiesen-Grashüpfer (Chort-
hippus dorsatus) erbracht werden. Während die beiden Insektenarten im Plangebiet resident 
sind, besitzen die beiden Vogelarten nur Gaststatus. Ebenfalls vier Arten werden in der ‚Vor-
warnstufe‘ geführt (RLHV) -  Girlitz (Serinus serinus), Haussperling (Passer domesticus), Stieg-
litz (Carduelis carduelis), und Blindschleiche (Anguis fragilis); alle Arten sind im Plangebiet re-
sident bzw. nutzen vorhandene Bruthabitatstrukturen.  

10.1.3 Maßnahmenübersicht  

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tö-
tungen und / oder Schädigungen von streng geschützten Tierarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu 
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

Zusammenfassung der Vermeidungsmaßnahmen 

− Nachsuche nach Haselmaus-Nestern 

− Fledermausschonende(r) Gebäudeabriss, -umbau, -sanierung 

− Begrenzung der Abriss-, Umbau- und Sanierungszeiten 

− Beschränkung der Rodungs- und Ausführungszeit 

− Zuwanderungsbarriere für Reptilien 

Zusammenfassung der CEF-Maßnahmen 

− Bauzeitliche Bereitstellung von Fledermauskästen und Nistkästen für Vögel 

10.2 Artenschutzgutachten 2020 

Da sich der Geltungsbereich und die Nutzungen geändert haben, wurde zur Erfassung und 
Bewertung der planungsrelevanten Fauna ein ergänzendes Artenschutzrechtliches Fachgut-
achten (BfL Heuer & Döring, Wiesbaden, Juli 2020) erstellt. 

Ziel ist die Ermittlung der potenziell im Plangebiet und der näheren Umgebung zu erwar-
tenden europarechtlich geschützten Tierarten (FFH-Anhang IV-Arten und Europäische Vo-
gelarten) und die Beurteilung, ob für diese Arten eine Beeinträchtigung nach den Zugriffs-
verboten des § 44 BNatSchG zu erwarten ist. 

Das Gutachten kommt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen: 

10.3 Fauna 

Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen, die mit der Umsetzung der Bauleitplanung 
auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna verbunden sein können, wurden im Frühjahr 2020 
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Kartierungen von Vögeln und Reptilien vorgenommen. Die Betroffenheit von Fledermäusen 
wird auf der Basis einer Potenzialanalyse eingeschätzt. 

10.3.1 Avifauna 

Zur Erfassung der Avifauna erfolgten im Jahr 2020 vier Begehungen. Bei allen weiteren Bege-
hungen wurde auf das Auftreten von Vögeln geachtet. 

Insgesamt wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans 5 Vogelarten mit Brutnachweis 
kartiert. Die Zahl der nachgewiesenen Arten ist höher, nimmt man die Nahrungsgäste hinzu. 
Als Nahrungsgäste wurden beobachtet: Dohle, Elster, Gartengrasmücke, Girlitz – angrenzend 
brütend, Grünspecht, Haussperling – angrenzend brütend, Rabenkrähe, Ringeltaube. 

Innerhalb des Geltungsbereichs brüten verbreitete Vogelarten, wie Kohlmeise, Mönchsgras-
mücke und Amsel. Im Umfeld brüten mit Haussperling und Girlitz Arten mit ungünstigem/unzu-
reichendem Erhaltungszustand. 

Alle heimischen Vogelarten sind nach der Vogelschutz-Richtlinie geschützt. Der Grünspecht ist 
nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie streng geschützt.  

Ebenfalls streng geschützt sind die im Gebiet heimischen Greifvogel-Arten gemäß EU-
Verordnung für Greifvögel - abgeleitet aus dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Eine 
Brut von Greifvögeln konnte im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. 

10.3.2 Fledermäuse  

Zur Erstellung des Gutachtens erfolgte eine Erfassung von möglichen Fledermausquartieren. 
Fledermäuse können innerhalb des Geltungsbereichs in Hohlräumen und Spalten in älteren 
Bäumen und in Gebäuden, insbesondere in dem kleinen historischen Gebäude auf Foto 8 des 
Artenschutzgutachtens, Sommer- und Zwischenquartiere haben. Für eine Überwinterung ge-
eignete Quartiere sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht zu erwarten.  

Alle Fledermäuse sind nach der FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützt.  

10.3.3 Reptilien (Zauneidechse)  

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Bereich der trocken-warmen Brache Habitate, 
die für Zaun- und Mauereidechse (Lacerta agilis, Podarcis muralis) geeignet sind, wie Schot-
terhaufen, Erdwälle, Holzablagerungen und Mauselöcher. In der Vegetationsperiode 2020 
wurde daher an vier Terminen nach Eidechsen gesucht. Dabei erfolgte kein Nachweis. Bei 
Begehungen im dem Jahr 2016 (Büro für Umweltplanung, Rimbach) erfolgte ebenfalls kein 
Nachweis der Art. 

Die Zauneidechse ist nach der FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützt.  
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Abbildung 8: Brutvögelnachweise im Jahr 2020, BfL Heuer und Döring 

10.4 Wirkungen des Vorhabens 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Überbauung innerhalb des Geltungsbereichs. Damit ver-
bundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 

― Verlust von Brutbiotopen von Gehölzbrütern in Bäumen und Büschen 

― Verlust von Brutbiotopen von Höhlen- und Nischenbrütern bei Rodung von Bäumen mit 
Hohlräumen und in Gebäuden bei Sanierung, Umbau oder Abriss 

― Verlust von Fledermaus-Sommer- und Zwischenquartieren in Bäumen bei Rodungen 
von Bäumen mit Fledermausquartieren und in Gebäuden bei Sanierung, Umbau oder 
Abriss 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 21 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

10.5 Bestimmung der prüfungsrelevanten Arten 

Anhand der Ortsbegehungen im Jahr 2020 und sonstiger vorliegender Informationen kann 
das Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng geschützten Arten 
aus den Artengruppen: Flora, Fische, Amphibien, Insekten (einschl. Libellen), Reptilien, 
Säugetiere mit Ausnahme der Fledermäuse, Spinnen und Weichtiere mit großer Sicherheit 
ausgeschlossen werden.  

Im März 2016 erfolgte eine Suche nach Vorkommen des Heldbocks (Cerambyx cerdo) in 
einer Eiche innerhalb des Geltungsbereichs. Dabei wurden keine Hinweise auf ein Vorkom-
men der Art festgestellt (Büro für Umweltplanung 2016). Auch im Jahr 2020 wurden an dem 
Baum keine entsprechenden Beobachtungen gemacht. 

Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen sind aufgrund ihrer Verbreitung und/oder ihrer 
Lebensraumansprüche nicht im Gebiet zu erwarten. Das in der artenschutzrechtlichen Prü-
fung zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die Arten(gruppen) bzw. Gilden: Fle-
dermäuse Gehölzbrüter, Höhlen- und Nischenbrüter. 

10.6 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die zu erwartenden Fledermäuse erfolgt nachfolgend eine Abfrage in einem Prüfbogen aus 
dem hessischen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen (HMUELV 2015) am Beispiel 
der Zwergfledermaus. Die Art tritt verbreitet auf und steht stellvertretend für eventuelle weitere 
Fledermausarten, deren Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann. 

10.7 Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität 

10.7.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tö-
tungen und / oder Schädigungen von streng geschützten Tierarten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu 
vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

Nr. Art der Maßnahme Artbezug 

V 1 Gehölzrodungen und die Vorbereitung des Baufeldes sind nur in der Zeit 
vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulässig (§ 39 Abs. 5 BNatSchG). 

Vögel 

Fledermäuse 

V 2 Ältere Bäume sollten soweit als möglich erhalten bleiben. Vögel 

Fledermäuse 

V 3 Abriss- und Sanierungsarbeiten an Gebäuden werden in der Zeit vom 01. 
November bis 28./29. Februar durchgeführt. 

Fledermaus-Winterquartiere werden innerhalb des Geltungsbereichs nicht 
erwartet. 

Vögel 

Fledermäuse 

V 4 Die ausführenden Baufirmen sind vor Abriss- und Sanierungsarbeiten und 
vor der Vorbereitung des Baufeldes über das Vorkommen von streng ge-
schützten Tierarten zu informieren. 

Es ist darauf hinzuwirken, dass Funde von streng geschützten Tierarten 
unverzüglich der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden. 

Vögel 

Fledermäuse 

10.7.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Eine Durchführung vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 22 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

10.7.3 Weitere artenschutzrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan: 

― Es wird empfohlen, Quartiere für Fledermäuse in die Wände von Neubauten zu integrie-
ren (Fledermaustafeln oder –steine). Fledermaussteine wurden speziell für den Einbau 
in Fassaden entwickelt. Sie sind wartungsfrei und lassen sich in Putz- oder Ziegelwände 
integrieren. Scheinwerfer und Bewegungsmelder sollten nicht in der Nähe angebracht 
werden.  

― An Gebäudefassaden und Bäume sollten Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter, insbe-
sondere für Stare und Sperlinge, angebracht werden. 

― Zäune sollten über einen Mindestbodenabstand von 15 cm verfügen, um die Durchgän-
gigkeit für Kleintiere zu gewährleisten. 

― Bei der Anlage von Grünflächen sollte auf eine Verwendung von Geovlies/Folien und 
Steinschüttungen verzichtet werden. Diese Stoffe beeinträchtigen die ökologische Bo-
denfunktion. 

Die Vermeidungsmaßnahmen und die weiteren artenschutzrechtlichen Festsetzungen werden 
im Bebauungsplan textlich festgesetzt. 

10.7.4 Ergebnis des Artenschutzgutachtens 

Ergebnis des Artenschutzgutachtens ist, dass unter Beachtung der in Kapitel 10.7.1 genannten 
Vermeidungsmaßnahmen und der in Kapitel 10.7.3 aufgeführten weiteren artenschutzrechtli-
chen Festsetzungen keiner der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
eintritt. Bei den Vermeidungsmaßnahmen steht die zeitliche Steuerung von Rodungen, Abriss- 
und Sanierungsmaßnahmen im Vordergrund. 

Die seit der Erstellung des Artenschutzgutachtens im südlichen Teil des Plangebiets durchge-
führten Rodungs- und Bodenarbeiten wurden unter Beachtung der im Artenschutzgutachten 
formulierten Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt.  

11. Belange der Wasserwirtschaft 

11.1 Trink- und Löschwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung ist infolge des nahegelegenen Wasserübergabeschachtes des 
Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO), auch unter Einbe-
ziehung des Wasserverbrauchs der bis zu 30 möglichen Wohneinheiten im Süden des 
Plangebietes, sehr günstig. Zudem besteht in unmittelbarer Nähe die Verbindung zum west-
lichen Stadtgebiet. Für die vorgesehene Bebauung als Wohngebiet ist ein Löschwasserbe-
darf von 48 m3/h erforderlich. Das gut vermaschte Trinkwassernetz der Stadtwerke Seli-
genstadt kann in diesem Bereich eine Löschwasserversorgung von über 96 m3/h bereitstel-
len. Damit ist die Trinkwasserversorgung als auch die Löschwasserbereitstellung sicherge-
stellt. 

11.2 Hydrogeologische Verhältnisse 

Zur Prüfung der Untergrundverhältnisse und der Bodendurchlässigkeiten wurde zwei Gut-
achten vom Geotechnischen Büro Dipl.-Ing. TH Thomas Meßmer, Seligenstadt erstellt: 

− Projekt: Erschließung Bahnhofsgelände (Untergrundverhältnisse, Bodendurchlässigkei-
ten), 23.03.2016 

− Projekt: Neubau von P + R Parkplätzen, alternativ eines Parkdecks sowie Neubau von 
Wohngebäuden südlich des Bahnhofs (Untergrundverhältnisse, Gründung, Bauausfüh-
rung, Aushubentsorgung/Schadstoffbewertung), 24.08.2018 

Nach Ziffer 9.2 der textlichen Festsetzungen soll das anfallende Niederschlagswasser gem. 
§ 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf dem Grundstück versickert und somit wieder dem 
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Wasserkreislauf zugeführt werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Das 
Gutachten kommt zusammengefasst zu folgendem Ergebnis: 

Grundwasser 

Aufgrund der Ausführungen in Kapitel 9.2 „Bodenaufbau und Grundwasser“ kann ein Höchst-
grundwasserstand von 109,5 üNN angesetzt werden. 

Versickerung  

Die wenig durchlässigen Schluffe und Tone kommen für eine Versickerung grundsätzlich nicht 
in Betracht. Den bindigen Decksanden kann allenfalls eine maßgebliche Sickerrate von kf,u = 1 
x 10-6 m/s zugeordnet werden (z.B. bei Muldenversickerung). 

Gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 ist zwar eine Versickerung bis kf,u ≥ 1 x 10-6 m/s theoretisch 
möglich; es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich für die Anlagenbemessung 
im Hinblick auf die ermittelten Durchlässigkeiten von maximal kf = 8 * 10-6 m/s relativ unwirt-
schaftliche Dimensionierungen ergeben. 

11.3 Entwässerungsanlagen 

Schmutzwasser  

Das Baugebiet wird über ein Mischsystem entwässert.  

Die Entwässerungsanlagen der Stadt Seligenstadt wurden im Rahmen der Generalentwäs-
serungspläne (GEP) [Proj.-Nr. KA1278, KA1463, KA1723] für das Stadtgebiet und die 
Stadtteile Klein-Welzheim und Froschhausen hydraulisch nachgewiesen, wobei die Ent-
wässerungskonzeption im Hinblick auf die im regionalen Flächennutzungsplan des Um-
landverbandes Rhein Main (Stand 12/98) definierten zukünftigen Bauflächen überprüft 
wurde. Bestandteil dieser Planung war unter anderem auch eine Schmutzfrachtsimulation 
[Proj.-Nr. KA1497] für das Veranlagungsjahr 2000 und den projektierten Endausbauzu-
stand; aktuelle Fortschreibung Projekt Nr. KA1858 Entwurf zur "Neuordnung der Abwas-
sertechnischen Anlagen und Errichtung eines neuen zentralen Abwasserpumpwerks an der 
Steinheimer Straße, Seligenstadt". 

Als Ergebnis dieser differenzierten Betrachtung im Rahmen der genannten Planungen 
wurde festgehalten, dass alle EntIastungsbauwerke in ihrer Konzeption auch nach An-
schluss aller geplanten Erweiterungsgebiete (projektierter Endausbau gemäß GEP) den 
Bemessungsgrenzen des Landes Hessen genügen. Der Anschluss der im Plangebiet beab-
sichtigten Nutzungen und die Zahl künftiger Einwohner (30 WE) hat kaum Auswirkungen auf 
die Ergebnisse der Berechnung, so dass die Grenzwerte des Landes Hessen weiterhin deutlich 
unterschritten werden. 

Regenwasser 

Eine Versickerung des Regenwassers ist durch den Grundwasserpegel und die bindigen 
Böden nur schwer realisierbar.  

Auf der Basis der Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes wurden vom Büro Golükes 
Ingenieure die Befestigungsgrade für die Entwässerungsflächen festgelegt und daraus ein 
resultierender mittlerer Abflussbeiwert von 38% für das Baugebiet ermittelt. Dies ist die we-
sentliche Eingangsgröße für den Regenwasserabfluss aus dem Baugebiet und berücksich-
tigt die Ansätze, dass die Dachflächen begrünt und die Pflasterflächen mit offenen Fugen 
(gem. Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes) erstellt werden.  

Für den hydraulischen Nachweis zum Anschluss des Baugebietes wurden drei Haltungen 
von DN 300 auf einer Länge von rund 280 m in den Datensatz eingefügt; Anschlussfläche 
10.200 m². Gemäß hydraulischem Nachweis kommen bei einem 2-jährlichen Regenabfluss 
rund 50 l/s aus dem Plangebiet des Bebauungsplanes zum Abfluss, die über das vorhan-
dene Kanalsystem abgeleitet werden müssen; prinzipiell ist dies möglich. Die Kanalisation 
in Teilbereichen aber bereits heute überlastet, so dass eine sinnvolle Entlastung vermutlich 
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durch die Vergrößerung einer Halterung im Kreuzungsbereich des Hauptkanals DN 800 
und des Nebenkanals DN 250 unter der Eisenbahnstraße erreicht werden kann; dies ist im 
Zuge der Bauausführungsplanung hydraulisch zu prüfen. 

11.4 Versorgungsanlagen 

Stromleitungen 

Über die Flurstücke 192/7, 370/25 und 370/26 verlaufen von Osten nach Westen Stromleitun-
gen der Mittel- und Niederspannung der Energieversorgung Offenbach AG. Über den nördli-
chen Teil des Flurstücks 370/26 verläuft teilweise die Trasse einer Stromleitung zur Versorgung 
des Bahnstellwerks.  

Abwasserkanal 

Über die Flurstücke 192/7 und 370/25 verläuft von Osten nach Westen ein Abwasserkanal 
Stromleitungen der Mittel- und Niederspannung.  

Gasleitung 

Auf dem Flurstück 192/7 verläuft von der Gasregelstation eine Gasleitung der e-netz Südhes-
sen GmbH & CO. KG. zu außerhalb des Plangebietes gelegenen Bereichen.  

Telekommunikationsleitung 

Auf dem Flurstück 192/7 und 370/25 verläuft eine Telekommunikationsleitung der Telekom 
Deutschland GmbH zu außerhalb des Plangebietes gelegenen Bereichen.  

12. Allgemeiner Klimaschutz 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Im vorliegenden Bebauungsplan wird der 
allgemeine Klimaschutz u.a. durch folgende Aspekte beachtet: 

Klimaökologie 

Bei Überplanung des Gebiets wird auf klimaökologische Ansätze geachtet. Durch die Festset-
zung der GRZ auf 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet und der GRZ auf 0,6 im Gewerbegebiet, 
den Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, der Grundstücksbegrünung und 
der Begrünung von Tiefgaragen sowie die Festsetzung zur Dachbegrünung werden die klima-
ökologischen Belange berücksichtigt. 

Nutzung erneuerbarer Energien  

Die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gien sind grundsätzlich möglich. Im Bebauungsplan werden keine Festsetzungen getroffen, 
die der Nutzung von Erneuerbaren Energien entgegenstehen. Insbesondere eignen sich 
die Dachflächen für die Solarenergienutzung. Im Übrigen werden die Belange des Klima-
schutzes bei der Erstellung von Neubauten durch die Regelungen des Gebäudeenergiege-
setzes vom 8. August 2020; (BGBl. I S. 1728) beachtet. 

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 

Das Plangebiet ist fußläufig an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Es befinden sich 
in direkter Nähe der Bahnhof Seligenstadt sowie die Haltestelle des Busverkehrs der Kreisver-
kehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF).  

Eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs erfolgt ebenfalls durch den vorhande-
nen Anschluss des Plangebietes an örtliche Rad- und Fußwegeverbindungen. 

Mit der Realisierung der beabsichtigten Nutzungen innerhalb des Plangebietes soll auch in ge-
samtstädtischer Perspektive das Ziel einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 
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erfolgen. Durch die Schaffung von Park+Ride- sowie Bike+Ride-Plätzen wird der Bahnhof und 
das Bahnhofsgelände zu einer leistungsstärkeren Mobilitätsdrehscheide mit optimierten Um-
steigebeziehungen zwischen den verschiedenen Verkehrssparten ausgebaut.  

13. Bodenschutz 

Durch die Umnutzung des ehemaligen Bahngeländes wird insbesondere dem Ziel des § 1 
Abs. 5 BauGB (städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-
lung) und dem Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 
gemäß § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen. Eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
und einer Neuversiegelung von Flächen im Außenbereich findet durch die vorliegende Planung 
nicht statt. 

Aufgrund der Zielsetzung eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden sind im Bebau-
ungsplan Festsetzungen zur Beschränkung der überbaubaren Flächen, zur Verwendung was-
serdurchlässige Beläge, zur Rückhaltung und Verwendung des Niederschlagswassers und zur 
Begrünung festgesetzt.  

Weitere bodenspezifische Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind im Rahmen der 
Bauausführung zu beachten. Hierbei gibt es allgemeine Vorgaben zum Schutz des Mutterbo-
dens (§ 202 BauGB) und Vorgaben zur Lagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 
18915 und DIN 19731). Zudem wird auf die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes hin-
gewiesen. 

14. Altlasten 

Informationen zu Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-
veränderungen und/oder Grundwasserschäden liegen für das Plangebiet nicht vor.  

Jedoch ist bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf senso-
rische Auffälligkeiten zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dezernat IV/Da 41.5) zu informieren. 

15. Immissionsschutz 

Auf das Plangebiet wirken sowohl Geräusch- als auch Erschütterungsimmissionen ein. Im 
Rahmen der schalltechnischen Untersuchung „Schallimmissionsprognose Verkehrslärm“ 
zum Bauleitplanverfahren (Wölfel Engineering GmbH, Juli 2021, Höchberg) wurden die Ge-
räuschimmissionen und Emissionen für das Planungsgebiet berechnet und Lärmschutz-
maßnahmen geprüft.  

Mithilfe der „Untersuchung der Erschütterungsimmissionen aus Schienenverkehr“ (Wölfel 
Engineering GmbH, April 2016, Höchberg) wurden darüber hinaus die Auswirkungen der 
Erschütterungen und den sekundären Luftschalls der angrenzenden Bahnstrecke ermittelt und 
bewertet.  

15.1 Schallimmissionsprognose Verkehrslärm 

Die auf die geplante Wohnbebauung einwirkenden Verkehrslärmimmissionen infolge des 
Bahnverkehrs und der Nutzung des P+R-Parkplatzes sowie des Busbahnhofs wurden er-
mittelt und auf Basis der maßgebenden Richtlinien bewertet. 

Daneben werden die Auswirkungen der geplanten Pkw-Stellplätze und des Busbahnhofs in 
der Umgebung des Plangebietes aufgezeigt und auf Basis der maßgebenden Richtlinien 
bewertet. 

Bei Überschreitung der zulässigen Immissionswerte werden Hinweise zu Schallschutzmaß-
nahmen gegeben. 

Die Privatflächen am Bahnhofsgebäude werden gesondert überplant und sind nicht Teil der 
schalltechnischen Untersuchung. 



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 81 „Bahnhofsgelände Seligenstadt“ Seite 26 
 

3812_2003_Bahnhof_Begründung_E.docx  Stand: 11.08.2021 

15.1.1 Anforderungen an den Immissionsschutz 

Das zu untersuchende Plangebiet in Seligenstadt liegt östlich der Bahnstrecke 4113 und 
westlich der Eisenbahnstraße auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände. An das Plangebiet 
schließt sich östlich und westlich Wohnbebauung mit dem Schutzanspruch eines allgemei-
nen Wohngebietes (WA) an. 

Die Planung sieht südlich des Bahnhofsgebäudes die Errichtung eines P+R-Parkplatzes 
mit 97 Stellplätzen vor. Im nördlichen Bereich des Bahnhofsgeländes ist ein Busbahnhof 
mit 2 Haltepositionen je Richtung geplant. Südlich des P+R-Parkplatzes schließt sich ein 
Baugrundstück mit der Einstufung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) an. Hier ist der 
Neubau von 3 Wohngebäuden mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss vorgese-
hen. 

In der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) sind für Allgemeine Wohngebiete (WA) fol-
gende Orientierungswerte (OW) für Verkehrslärmimmissionen festgelegt: 

Beurteilungszeiträume OW Allgemeines Wohngebiet (WA) 

tags (6 – 22 Uhr) 
55 dB(A) 

nachts (22 – 6 Uhr) 45 dB(A) 

Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet werden zusätzlich zu den Ori-
entierungswerten der DIN 18005 die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV aufge-
zeigt, welche im Rahmen der Abwägung herangezogen werden können. Gemäß Recht-
sprechung sind regelmäßig gesunde Wohnverhältnisse gewahrt, wenn die IGW für Misch- 
bzw. Dorfgebiete (MI/MD) eingehalten werden. Die folgenden IGW sind für WA und MI-
Gebiete festgelegt: 

Beurteilungszeiträume IGW Allgemeines Wohngebiet (WA) IGW Mischgebiet (MI) 

tags (6 – 22 Uhr) 
59 dB(A) 64 dB(A) 

nachts (22 – 6 Uhr) 49 dB(A) 54 dB(A) 

Zur Beurteilung der durch den Bau bzw. durch wesentliche Änderungen von öffentlichen 
Verkehrswegen verursachten Verkehrslärmimmissionen ist die Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) maßgebend. Zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Verkehrsgeräusche ist sicherzustellen, dass die o. g. Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV nicht überschritten werden. Eine wesentliche Änderung liegt vor, 
wenn 

― eine Straße um einen durchgehenden Fahrstreifen oder ein Schienenweg um ein durch-
gehendes Gleis erweitert wird 

― durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des vom zu ändernden 
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 dB oder auf mindestens 70 
dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts erhöht wird 

― der Beurteilungspegel des vom zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrs-
lärms von mindestens 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts durch einen erheblichen bau-
lichen Eingriff erhöht wird (nicht in GE Gebieten)  

Bei der geplanten Errichtung eines P+R-Parkplatzes gehen wir von einem Neubau, bei der 
Errichtung von Haltebuchten für die Linienbusse von einer baulichen Änderung aus. Es ist 
zunächst nur auf die zusätzlich durch die neu gebauten oder wesentlich geänderten Ver-
kehrswege (hier: öffentliche Verkehrsanlagen) verursachten Immissionen abzustellen, eine 
Überlagerung mit weiteren Verkehrslärmimmissionen wird bei der Ermittlung einer An-
spruchsberechtigung auf Schallschutzmaßnahmen nicht berücksichtigt. Gemäß Rechtspre-
chung (BVerwG 4 C 9.95, sog. A99-Urteil) ist die Berechnung des Summenpegels geboten, 
wenn der neue oder zu ändernde Verkehrsweg im Zusammenwirken mit der vorhandenen 
Vorbelastung anderer Verkehrswege insgesamt zu einer Lärmbelastung führt, die mit Ge-
sundheitsgefahren oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist. 
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Dies ist i.A. bei Überschreitung der Auslösewerte der Lärmsanierung der Fall. Die Auslöse-
werte sind derzeit wie folgt definiert: 

Beurteilungszeiträume IGW Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Bahn/Straße 

tags (6 – 22 Uhr) 
67 / 64 dB(A) 

nachts (22 – 6 Uhr) 57 / 57 dB(A) 

15.1.2 Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet 

Die vom Gesamtverkehr (Schienenverkehr, Busbahnhof, P+R-Parkplatz) an der geplanten 
Wohnbebauung zu erwartenden Beurteilungspegel werden gemäß Richtlinie für den Lärm-
schutz an Straßen (RLS-19) und Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege 
(Schall 03) ermittelt und dargestellt. Die Berechnung wird bei freier Schallausbreitung sowie 
ergänzend mit Berücksichtigung der geplanten Bebauung durchgeführt. 

Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen bei freier Schallausbreitung und mit Be-
rücksichtigung der geplanten Bebauung sind in den Berechnungsebenen EG, 1. OG und 
2. OG (3,0 m, 6,0 m, und 9,0 m ü. GOK) für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht do-
kumentiert. Die Einzelpunktberechnung zeigt die Gesamtimmissionen und die Anteile der 
einzelnen Verkehrswege an den exemplarischen Immissionsorten.  

Die im geplanten Wohngebiet durch den zu Grunde gelegten Gesamtverkehr zu erwarten-
den Beurteilungspegel in dB(A) betragen (aufgerundet): 

 

Bei freier Schallausbreitung werden im geplanten Wohngebiet in einer Höhe von 3,0 m die 
Orientierungswerte (OW) der DIN 18005 für WA-Gebiete im Tageszeitraum bis 15 dB, im 
Nachtzeitraum bis 18 dB überschritten. Die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV 
für WA-Gebiete werden tags und nachts ebenfalls überschritten. Die IGW für MI-Gebiete 
werden tags und nachts auf mindestens 50 % der Fläche eingehalten, im westlichen Be-
reich des Wohngebiets werden sie um 9 dB überschritten. Die Immissionen in den weiteren 
Berechnungsebenen weichen nur geringfügig von den im Erdgeschoss zu erwartenden 
Werten ab. 

Mit der geplanten Bebauung werden die OW und IGW für WA-Gebiete an den schallzuge-
wandten Gebäudefassaden weiterhin tags und nachts überschritten. Die IGW für MI-
Gebiete werden hier ebenfalls weiter überschritten. An den schallabgewandten Fassaden 
werden durch die Gebäudeabschirmung tags und nachts die OW und IGW für WA-Gebiete 
eingehalten. 

Die Verkehrslärmimmissionen im geplanten Wohngebiet werden maßgeblich vom Verkehr 
auf der Schiene bestimmt. 
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Schallschutzmaßnahmen 

Zur Prüfung aktiver Schallschutzmaßnahmen werden an der Grenze des Wohngebietes zur 
Bahnlinie Abschirmmaßnahmen (Lärmschutzwand) überschlägig dimensioniert. Die folgen-
den Abschirmmaßnahmenwerden überprüft: 

LSW 1: Höhe: 2,5 m ü. GOK, Länge: ca. 100 m entlang westlicher Wohnbaugebietsgrenze 

LSW 2: Höhe: 5,0 m ü. GOK, Länge: ca. 100 m entlang westlicher Wohnbaugebietsgrenze 

Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen unter Berücksichtigung der aktiven Schall-
schutzmaßnahme und der Bebauung sind in den Berechnungsebenen EG, 1.OG und 2.OG 
(3,0, 6,0 und 9,0 m ü. GOK) im Schallgutachten für die Beurteilungszeiträume Tag und 
Nacht dokumentiert. Die Einzelpunktberechnung zeigt die Immissionen an exemplarischen 
Immissionsorten. 

Die im geplanten Wohngebiet durch den Gesamtverkehr zu erwartenden Beurteilungspegel 
in dB(A) betragen (aufgerundet): 

 

Mit einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,5 m werden auf den schallzugewendeten 
Fassaden in der Berechnungsebene EG die OW für WA-Gebiete tags und nachts weiter 
überschritten. Die IGW für WA-Gebiete werden tagsüber eingehalten, nachts in einem klei-
nen Bereich überschritten. In den Berechnungsebenen 1.OG und 2.OG sind nur geringe 
oder keine Pegelreduzierungen durch die Lärmschutzwand zu erwarten. 

Mit einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 5,0 m sind auch Pegelreduzierungen in den 
Berechnungsebenen 1.OG und 2.OG zu erwarten. Die OW für WA-Gebiete werden tags 
und nachts im 1.OG weitergehend eingehalten, im 2.OG auf den schallzugewandten Fas-
saden überschritten. Die IGW für WA-Gebiete werden im 1.OG tags und nachts im Allge-
meinen eingehalten. Im 2.OG werden sie weiter überschritten. 

Mit der Berechnung der Verkehrslärmimmissionen gemäß der RLS-19 und Schall 03 ent-
spricht die Qualität der Ergebnisse dem Standard der Prognose für Verkehrslärmberech-
nungen. Abweichend von der Vorgabe der Schall 03 und der RLS-19 werden bei der Be-
rechnung mit Berücksichtigung der Gebäude und der Lärmschutzwand nur die 1. Reflexio-
nen berücksichtigt, da dies im vorliegenden Falle hinreichend genaue Ergebnisse liefert. 
Mit der Berechnung bei freier Schallausbreitung sind Reflexionen unabhängig von den Vor-
gaben der RLS-19 und der Schall 03 nicht relevant. In der Berechnung wurde angenom-
men, dass der Verkehr vollständig auf dem Gleis nahe der Wand verläuft. 

15.1.3 Verkehrslärmimmissionen der neuen und geänderten Verkehrsanlagen in der Um-
gebung des Plangebiets 

Die durch die neu geplanten P+R-Parkplätze und die Änderung des Busbahnhofs (ein-
schließlich des Zu- und Abfahrverkehrs von Pkw auf der Eisenbahnstraße) an den nächst-
gelegenen bestehenden Wohnnutzungen verursachten Geräuschimmissionen werden ge-
mäß RLS-19 ermittelt. Da die Berechnung mit freier Schallausbreitung durchgeführt wurde, 
sind Reflexionen unabhängig von den Vorgaben der RLS-19 nicht relevant.  
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Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen sind in der Berechnungsebene 1. Ober-
geschoss (6,0 m ü. GOK) für die neuen öffentlichen Verkehrsanlagen (Zusatzbelastung aus 
P+R-Parkplatz und Busbahnhof) auf für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht doku-
mentiert. Die Einzelpunktberechnung zeigt die Zusatzbelastung und die Gesamtbelastung 
(einschließlich Schienenverkehr) an den maßgebenden Immissionsorten in der Berech-
nungsebene EG und 1. OG (3,0 und 6,0 m ü. GOK).  

Da die bestehenden Wohngebäude bereits einer Vorbelastung durch die Bahnstrecke aus-
gesetzt sind, werden die Immissionswertanteile der Zusatzbelastung und der Gesamtbe-
lastung getrennt aufgeführt. Die zu erwartenden Beurteilungspegel in dB(A) der Verkehrs-
lärmimmissionen für die Berechnungsebenen EG und 1. OG betragen (aufgerundet): 

 

An der bestehenden Wohnbebauung in der Umgebung des Plangebiets werden die Immis-
sionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für WA-Gebiete durch die Zusatzbelastung der 
neuen und geänderten öffentlichen Verkehrsanlagen tags eingehalten, nachts um 1 dB 
überschritten. 

Die Gesamtimmissionen halten die Auslösewerte der Lärmsanierung für Straßen (64 / 54 
dB(A) tags/nachts) bzw. für Bahnlinien (67 / 57 dB(A) tags/nachts) ein. 

Mit der Berechnung der Verkehrslärmimmissionen gemäß der RLS-19 und Schall 03 ent-
spricht die Qualität der Ergebnisse dem Standard der Prognose für Verkehrslärmberech-
nungen. Bei freier Schallausbreitung sind Reflexionen unabhängig von den Vorgaben der 
RLS-19 und der Schall 03 nicht relevant. 

15.1.4 Bewertung der Ergebnisse des Verkehrslärms im Plangebiet 

Auf der geplanten Wohnbaufläche im Plangebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen aus 
dem Schienenverkehr sowie aus dem geplanten P+R-Parkplatz und Busbahnhof im Plan-
gebiet ein. 

Die Orientierungswerte (OW) der DIN 18005-1 für WA-Gebiete werden im Wohngebiet bei 
freier Schallausbreitung tags und nachts deutlich überschritten. Die Immissionsgrenzwerte 
(IGW) der 16. BImSchV für WA-Gebiete werden ebenfalls tags und nachts überschritten. 

Im Rahmen der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse können die IGW der 16. BImSchV 
herangezogen werden, wobei in der Regel die IGW für Mischgebiete die Grenze der Abwä-
gung darstellen. Die IGW für Mischgebiete werden im westlichen Bereich sowohl im Tages- 
als auch im Nachtzeitraum überschritten. 

Die Immissionen werden vom Bahnverkehr bestimmt. Die Auslösewerte der Lärmsanierung 
für Bahnlinien für WA-Gebiete (67/57 dB(A) tags/nachts) werden tags im Wesentlichen ein-
gehalten, nachts im westlichen Bereich bis 6 dB überschritten. 

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen sind für zu schützende Nutzungen Schallschutz-
maßnahmen erforderlich. Grundsätzlich stehen für den Schallimmissionsschutz aktive 
Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwand oder -wall) und / oder passive Maßnahmen (z. B. 
Schalldämmung der Außenbauteile, Grundrissorientierung) zur Verfügung, wobei aktiven 
Maßnahmen der Vorzug zu geben ist. Inwieweit aktive Maßnahmen umgesetzt werden kön-
nen, ist von der plangebenden Kommune im Verfahren abzuwägen. Je höher die ermittelte 
Überschreitung der jeweils maßgeblichen OW und je empfindlicher die zu schützende Nut-
zung, desto höher ist hierbei das Abwägungserfordernis. 

Mit der Errichtung einer Schallschutzwand mit einer Höhe von 2,5 m an der westlichen 
Grundstücksgrenze des geplanten Wohngebietes können die Immissionen im Erdgeschoss 
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(3,0 m ü. GOK) im Nahbereich zur Bahnlinie um bis zu ca. 9 dB reduziert werden. In den 
Obergeschossen hat die Schallschutzwand, insbesondere im Nahbereich zur Bahnlinie, 
kaum eine abschirmende Wirkung. 

Mit der Errichtung einer Schallschutzwand mit einer Höhe von 5,0 m sind Pegelreduzie-
rung im 1. Obergeschoss (6,0 m ü. GOK) von bis zu ca. 15 dB zu erwarten, im 2. Oberge-
schoss (9,0 m ü. GOK) von bis zu 7 dB. 

Bei einer geplanten Errichtung einer Schallschutzwand sollte diese im Norden und Süden 
über das geplante WA-Gebiet hinaus verlängert werden. Die Wand ist auf der der Bahn 
zugewandten Seite schallabsorbierend zu gestalten, um an den westlich gelegenen Wohn-
nutzungen eine Pegelerhöhung durch Reflexionen zu vermeiden. 

Die an den vorgesehenen Gebäudefassaden aufgezeigten Werte gelten für die zu Grunde 
gelegten Berechnungshöhen. Bei einem relevanten Gebäudesockel und dem Ausschöpfen 
der zulässigen Gebäudehöhe liegen die maßgebenden Immissionsorte (Unterkante Decke) 
höher und die Pegelreduzierungen durch die untersuchten Lärmschutzwände fallen gerin-
ger aus. Sofern ein relevanter Verkehr auf dem westlichen, nicht unmittelbar an die Schall-
schutzwand angrenzenden Gleis erfolgt, sind die erreichbaren Pegelminderungen ebenfalls 
geringer als aufgezeigt. 

Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung werden an den der Bahnlinie abgewand-
ten Gebäudefassaden die OW der DIN 18005 für WA-Gebiete weitgehend eingehalten, an 
den schallzugewandten Gebäudefassaden werden die IGW für MI-Gebiete weiterhin über-
schritten. Bei der vorgesehenen Bebauung ist jedoch nicht sichergestellt, dass jede Woh-
nung auch schallabgewandte Außenfassaden hat. Daher sind zusätzlich passive Schall-
schutzmaßnahmen an den Gebäuden zur Lösung der ermittelten Lärmkonflikte erforderlich. 

Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile sind an den Gebäuden mit 
Überschreitung der Orientierungswerte gemäß DIN 4109 in der jeweils gültigen Fassung 
auszulegen. Der maximale maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2 im geplanten 
Wohngebiet liegt ohne Berücksichtigung einer Lärmschutzwand demnach bei 74 dB(A). 
Somit ergibt sich gemäß DIN 4109-1 für Aufenthaltsräume von Wohnungen im Plangebiet 
als maximal erforderliches resultierendes Schalldämmmaß R'w,ges = 45 dB. Unter Berück-
sichtigung einer Lärmschutzwand können diese Anforderungen an die Schalldämmmaße 
reduziert werden. Bei einer Wand mit einer Höhe von 2,5 m reduziert sich im Erdgeschoss 
das maximal erforderliche resultierende Schalldämmmaß auf 35 dB, bei einer Wand mit 
einer Höhe von 5,0 m in den Obergeschossen auf 40 dB. Bei der Auslegung des passiven 
Lärmschutzes sind die konkrete Wandhöhe und die Gebäudehöhen zu berücksichtigen. 

Die detaillierten Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109 in der 
zum Zeitpunkt der Abnahme des Gebäudes baurechtlich eingeführten Fassung zu ermit-
teln. 

Für die Ermittlung der maßgebenden Außenlärmpegel auf der geplanten WA-Fläche sind 
ausschließlich die Verkehrslärmimmissionen aus dem Schienenverkehr relevant, die Im-
missionen aus dem Parkverkehr und Straßenverkehr sind deutlich untergeordnet. Immissi-
onen aus Anlagenlärm sind nicht zu erwarten. 

Gemäß DIN 4109-2:2018-01 sind bei den Beurteilungspegeln des Schienenverkehrs pau-
schal 5 dB abzuziehen, aus fachlicher Sicht und auf der sicheren Seite empfehlen wir je-
doch, diesen Abzug nicht in voller Höhe zu berücksichtigen. Der Außenlärmpegel wird ver-
einfachend aus den Verkehrslärmimmissionen des Gesamtverkehrs mit Berücksichtigung 
des Abzugs von 5 dB wie folgt ermittelt: 

tags Beurteilungspegel Verkehr – 5 dB + 3 dB 

nachts Beurteilungspegel Verkehr – 5 dB + 3 dB + 10 dB 

Der maßgebliche Außenlärmpegel bei freier Schallausbreitung auf der Berechnungshöhe 
1. Obergeschoss (6,0 m ü. GOK) wird nachfolgend dargestellt: 
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Abbildung 9: Maßgebliche Außenlärmpegel tags /nachts (Wölfel Engeneering, Höchberg) 

Für den Bereich mit Immissionen über 50 dB(A) während der Nacht sollten die Schlaf- und 
Kinderzimmer durch eine geeignete Grundrissgestaltung vorzugsweise auf den lärmabge-
wandten Gebäudefassaden angeordnet werden. Die Belüftung dieser Räume ist durch 
schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen sicherzustellen, die den Anforderungen an die Luft-
schalldämmung der jeweiligen Fenster entsprechen. Es werden Lüftungseinrichtungen be-
reits bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) nachts empfohlen. 

In den Bereichen mit Überschreitung der IGW für MI-Gebiete tags sind auf den Außenwohn-
bereichen keine gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. Sofern hier Balkone vorgesehen 
sind, sind hier ebenfalls Schallschutzmaßnahmen umzusetzen. Zum Schutz der Aufent-
haltsräume ist die Realisierung von zusätzlichen baulichen Abschirmmaßnahmen (vorge-
hängte Glasfassaden, Prallscheiben) zu prüfen. Mit vorgehängten Scheiben oder Fassaden 
ist eine Pegelminderung um mindestens 5 dB zu erwarten. 

15.1.5 Bewertung der Ergebnisse des Verkehrslärms in der Umgebung des Plangebiets 

Durch die Verkehrslärmimmissionen (Zusatzbelastung) der neuen und geänderten öffentli-
chen Verkehrsanlagen (P+R-Parkplätze und Busbahnhof) im Plangebiet werden an der be-
stehenden Wohnbebauung in der Umgebung des Plangebiets die Immissionsgrenzwerte 
(IGW) der 16. BImSchV für WA-Gebiete tags und nachts im Wesentlichen eingehalten. 

An den Wohngebäuden, die direkt an die Eisenbahnstraße angrenzen, können in der Be-
rechnungsebene Erdgeschoss Überschreitungen um 1 dB durch die Summe der neuen und 
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geänderten Verkehrsanlagen entstehen. Die Einzelpunktberechnung für den kritischen Im-
missionsort IO 4 in der Berechnungsebene OG zeigt, dass die Immissionen vom Verkehr 
auf der Eisenbahnstraße bestimmt werden. Die Immissionsanteile aus der Nutzung des 
neuen P+R-Parkplatzes und den baulich geänderten Omnibushaltestellen liegen deutlich 
unter dem IGW. An der Eisenbahnstraße selbst finden keine relevanten baulichen Ände-
rungen im Sinn der 16. BImSchV statt. 

Die geplanten öffentlichen Verkehrsanlagen führen gemäß 16. BImSchV nicht zu Anforde-
rungen an Lärmschutzmaßnahmen an der bestehenden Wohnbebauung. 

Die Gesamtimmissionen halten die Auslösewerte der Lärmsanierung für Straßen bzw. 
Bahnlinien an. 

15.2 Festsetzungen im Bebauungsplan 

An den geplanten Wohnnutzungen im Plangebiet (WA) werden durch die räumliche Nähe 
zur Bahn die Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte deutlich überschritten (Ausnahme 
Ostfassade der Gebäude). Auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für MI-
Gebiete (64/54 dB(A) tags/nachts), bei deren Einhaltung regelmäßig gesunde Wohnver-
hältnisse gewahrt sind, werden tags an den Westfassaden, nachts an den Nord-, West- und 
Südfassaden der geplanten Wohngebäude überschritten. Regelmäßig gesunde Wohnver-
hältnisse sind ohne zusätzliche Festsetzungen zum Lärmschutz somit nicht gewährleistet.  

Da im Plangebiet im Tagzeitraum ausreichend geschützte Außenwohnbereiche vorhanden 
sind, nachts Außenwohnbereiche nicht genutzt werden bzw. keinen höheren Schutzan-
spruch als am Tage besitzen und falls keine ergänzenden aktiven Schallschutzmaßnahmen 
realisierbar sind, kann im Rahmen der Abwägung an Fassaden mit verbleibenden Nacht-
Orientierungswertüberschreitungen das in der DIN 18005 formulierte Ziel "Schutz der Au-
ßenwohnbereiche" auf das Ziel "Schutz der Aufenthaltsräume" hin verlagert werden. Auf-
enthaltsräume in Gebäuden können wirksam durch passive Maßnahmen geschützt wer-
den. 

Folgende Festsetzungen werden in den Bebauungsplan aufgenommen:  

Maßgebliche Außenlärmpegel, Lärmpegelbereiche 

Bei der Errichtung oder der Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräu-
men sind die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", und DIN 4109-2:2018-01, 
"Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderun-
gen", auszubilden.  

Grundlage hierzu sind die in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan 
(Wölfel Engineering GmbH, 27.07.2021, Höchberg) getrennt für den Tag- und Nachtzeit-
raum angegebenen maßgeblichen Außenlärmpegel La bzw. Lärmpegelbereiche (Freie 
Schallausbreitung, Berechnungshöhe 6,0 m ü. Geländeoberkante): 

Die maßgeblichen Außenlärmpegel La bzw. Lärmpegelbereiche sind gemäß Tab. 7 der DIN 
4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeordnet:  
 
Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich 
Maßgeblicher Außenlärmpegel  

La / [dB(A)] 

1 I bis 55 

2 II 56 bis 60 

3 III 61 bis 65 

4 IV 66 bis 70 

5 V 71 bis 75 

6 VI 76 bis 80 

7 VII > 80a 
a
: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 
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Die detaillierten Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109-1:2018-01 und 
DIN 4109-2:2018-01 in der zum Zeitpunkt der Abnahme des Gebäudes baurechtlich eingeführ-
ten Fassung zu ermitteln. 

Die DIN 4109, die DIN 18005 und die o.g. schalltechnische Untersuchung können beim Stadt-
planungsamt der Stadt Seligenstadt eingesehen werden.  

Grundrissorientierung  

Die Grundrissgestaltung ist derart vorzunehmen, dass Schlafräume (Schlaf- und Kinderzim-
mer) an der Ostfassade orientiert sind oder aber durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen, 
besondere Fensterkonstruktionen oder bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbau-
teilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel 
von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird und eine ausreichende Belüftung 
gewährleistet ist. 

Ausrichtung der Außenwohnbereiche 

Zum Schutz vor Lärm sind baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Balkone, Terrassen 
oder Loggien), entlang der Nord-, Ost- oder Südfassade auszurichten. Baulich verbundene Au-
ßenwohnbereiche wie Terrassen und Balkone, die an der Westfassade orientiert sind, sind als 
geschlossene (öffenbare) Wintergärten auszuführen, Dachterrassen sind mit geschlossenen 
(teilverglasten) mindestens 2 m hohen Brüstungen zu schützen (Schalldämm-Maß jeweils Rw 
≥ 10 dB. 

Schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen 

Für den Bereich mit Immissionen über 50 dB(A) während der Nacht sollten die Schlaf- und 
Kinderzimmer durch eine geeignete Grundrissgestaltung vorzugsweise auf den lärmabge-
wandten Gebäudefassaden angeordnet werden. Die Belüftung dieser Räume ist durch schall-
gedämpfte Lüftungseinrichtungen sicherzustellen, die den Anforderungen an die Luftschall-
dämmung der jeweiligen Fenster entsprechen. Es sind Lüftungseinrichtungen bereits bei Beur-
teilungspegeln über 45 dB(A) nachts sicherzustellen. 

15.3 Erschütterungsimmissionen aus Schienenverkehr 

Da die Baulinie nur 7,50 m von der Gleismitte des Hauptschienenstrangs der Bahnstrecke 
Hanau-Eberbach entfernt ist, wurden neben den Schallimmissionen auch die Erschütte-
rungsimmissionen untersucht und bewertet, um Empfehlungen zu einer angemessenen Be-
rücksichtigung des Erschütterungsschutzes zu geben. 

15.3.1 Anforderungen an den Immissionsschutz 

Tabelle 2 beschreibt die Anforderungen bzgl. der Erschütterungen und des sekundären 
Luftschalls, hier speziell für ein WA-Gebiet und für Erschütterungen aus Schienenverkehr. 
Sofern Au < KBFmax < Ao erfüllt ist, wird Ar maßgebend, wobei die Beurteilungsschwingstärke 
KBFTr < Ar bleiben muss. 

 

15.3.2 Ausgangsdaten der Messergebnisse 

Zur Erfassung der Erschütterungen wurden drei Messpunkte in verschiedenen Abständen 
zum Gleiskörper installiert: 
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− MP 1 auf der gleisabgewandten Bahnsteigseite am südlichen Bahnsteigende in 4,50 
m Entfernung zur Mittelachse des durchgehenden östlichen Schienenstrangs, nach-
folgend mit Gleis 1 bezeichnet, 

− MP 2 auf einer befestigten Steinschwelle in 11,00 m zur Mittelachse von Gleis 1,  

− MP 3 auf einer weiteren Steinschwelle in 20,50 m zur Mittelachse von Gleis 1.  

Die Messungen wurden am 06.04.2016 durchgeführt. Die erfassten Zugvorbeifahrten wur-
den in einer Tabelle protokolliert. Da derzeit keine Güterzüge verkehren und demzufolge 
nicht messtechnisch erfasst werden können wird die Güterzugvorbeifahrt künstlich erzeugt:  

Nach den Erfahrungen des Gutachterbüros verursachen Güterzüge im Mittel das 2- bis 3-
fache der Erschütterungen eines Personenzuges. Als „Vorlage“ wurde Vorbeifahrt „01“ aus-
gewählt, welche die größten Erschütterungsimmissionen aller Vorbeifahrten hervorgerufen 
hat und deutlich über dem Mittelwert liegt. Ihre Messwerte wurden noch einmal verdoppelt 
und als Güterzugvorbeifahrt deklariert. 

Die Ergebnisse aus den Erschütterungsmessungen sind Rohdaten, die sich direkt auf die 
Messpunkte beziehen. Die Erschütterungen erfahren in den Gebäuden selbst bereichs-
weise noch Überhöhungen aus den dynamischen Anregungen  

− des Gebäudes im Baugrund (Boden-Bauwerks-Wechselwirkung)  

− der Deckeneigenfrequenzen  

− Eigenfrequenzen des schwimmenden Estrichs.  

15.3.3 Beurteilung der Ergebnisse 

Grundsätzlich ist es problematisch, so nahe an einer Schienenverkehrslinie Wohnhäuser 
zu errichten. Wie aus den Tabellen A3 u. A4 des Gutachtens hervorgeht, ist die Einhaltung 
der Anhaltswerte für die Beurteilungsschwingstärke bzw. des Beurteilungspegels aus se-
kundärem Luftschall an der Baugrenze praktisch nicht möglich. Erst einige Meter zurück-
versetzt können die Vorgaben gemäß Tabelle 2 „mit Mühe“ eingehalten werden.  

Hinsichtlich der konstruktiven Umsetzung wird empfohlen:  

− Die Gebäude sollten so weit als möglich vom Gleiskörper zurückversetzt werden. 
Die 4 m von der Baugrenze sollten ein Mindestmaß darstellen, weitere 4 m (wie in 
alten Entwürfen) würden noch einmal eine Minderung erwarten lassen.  

− Die Fundamente sollten möglichst massiv ausgeführt und mit großzügiger Einbin-
detiefe versehen werden.  

− Die Kellergeschosse sind in massiver und steifer Stahlbeton-Kastenbauweise aus-
zuführen.  

− Die Gebäudedecken können vergleichsweise nachgiebig ausgelegt werden, De-
ckeneigenfrequenzen um die 15 Hz erscheinen optimal.  

− Der Estrich sollte möglichst hart ausgeführt werden.  

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass selbst bei Einhaltung der Anhaltswerte von DIN 
4150-2 geringe Erschütterungen noch spürbar sein können, dies hängt in erster Linie von 
der Wahrnehmung und der Empfindsamkeit der betroffenen Personen ab. Auch sekundärer 
Luftschall kann trotz Einhaltung der Vorgabewerte wahrnehmbar sein. 

Fazit: 

Die Anforderungen zum Erschütterungsschutz werden im Rahmen der Bauausführung berück-
sichtigt.  
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16. Städtebauliches Konzept 

Nördlich des Bahnhofsgeländes sind ein Busbahnhof und eine Park+Ride-Anlage geplant. 

Das Bahnhofsgebäude wird gewerblich genutzt. Es werden Anbau- und Erweiterungsmög-
lichkeiten gegeben. Südlich des Bahnhofsgebäudes befinden sich oberirdische Stellplätze 
für die neuen Bahnhofsnutzungen.  

Im direkten Anschluss daran befinden sich Park+Ride-Stellplätze und Fahrradparkanlagen 
(Bike+Ride-Plätze). Die öffentlichen Stellplätze werden von der Fläche für das Stellwerk 
unterteilt. Die Stellplatzflächen sind so positioniert, dass eine gute Erreichbarkeit des südli-
chen Bahnsteiges gewährleistet ist. 

Im südlichen Bereich ist eine Gruppe von drei Wohngebäuden mit jeweils bis zu 10 
Wohneinheiten geplant. Hiermit soll gerade der gestiegene Bedarf von innerstädtischen 
Geschosswohnungen in kleinen Nutzungseinheiten befriedigt werden. Die Erschließung er-
folgt über die Eisenbahnstraße, die im Süden in einem Wendehammer für Müllfahrzeuge 
endet. Die erforderlichen Stellplätze werden in Tiefgaragen untergebracht.  

17. Begründung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 

17.1 Art der baulichen Nutzung 

17.1.1 Allgemeines Wohngebiet  

Der südliche Teilbereich des Plangebietes soll zu Wohnzwecken genutzt werden, weshalb 
Wohngebäude zulässig sind. Da es sich bei diesem Wohngebiet um eine kleine Gebietsent-
wicklung handelt, ist nicht davon auszugehen, dass im Gebiet eine umfassende Versorgungs-
struktur möglich sein muss. Außerdem ist eine sparsame Verkehrserschließung geplant. Daher 
sind einige der sonst allgemein zulässigen Nutzungen nicht oder nur ausnahmsweise zulässig. 

Die im Nutzungskatalog eines allgemeinen Wohngebietes allgemein zulässigen der Versor-
gung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden 
Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in das Plangebiet einfügen. 
Dadurch ist eine Steuerung einzelner Nutzungen nach der Funktion und dem Umfang der zu-
zulassenden Anlagen entsprechend des Charakters des Wohngebiets möglich. 

Nicht störende Handwerksbetriebe, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und 
Schank- und Speisewirtschaften werden aufgrund ihres Kundenverkehrs und wegen der dafür 
notwendigen Stellplätze ausgeschlossen. 

Die sonst ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden im Bebau-
ungsplan als nicht zulässig festgesetzt. Tankstellen benötigen einen geeigneten Standort an 
einer öffentlichen Straße mit ausreichendem Durchgangsverkehr. Diese Voraussetzung ist im 
Plangebiet nicht gegeben. Gartenbaubetriebe erfordern i.d.R. eine große Betriebsfläche. Dies 
entspricht nicht der geplanten Bebauungsstruktur.  

17.1.2 Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkungen 

Auf dem nördlichen Teilstück des Plangebietes sollen Gewerbenutzungen im alten Bahnhofs-
gebäude untergebracht werden. Diese entsprechen einem Gewerbegebiet mit Nutzungsein-
schränkungen gem. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO.  

Zulässig sind demnach Gewerbebetriebe aller Art, die das Wohnen im Sinne von § 6 BauNVO 
nicht wesentlich stören sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzungen. Ausnahmsweise 
können zugelassen werden: Dem Gewerbebetrieb zugeordnete Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter; sowie Anlagen für sportli-
che, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. Weiterhin können Betriebe, die 
dem ÖPNV zugeordnet sind im Gewerbegebiet ausnahmsweise zugelassen werden.  

ra-be
Hervorheben
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Nicht zulässig in Verbindung mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO sind eigenständige Werbeanlagen 
(außer am Ort der Leistung), Lagerhäuser, Lagerplätze; Tankstellen; Vergnügungsstätten so-
wie Gewerbebetriebe und Nutzungen, die der gewerblichen sexuellen Betätigung bzw. Schau-
stellung dienen.  

Werbeanlagen (außer am Ort der Leistung), die auf Leistungen außerhalb des Plangebietes 
verweisen, werden zur Wahrung des Gebietscharakters ausgeschlossen. Solche Werbeanla-
gen z.B. großflächige Tafeln für wechselnde Plakatwerbung gehören zur gewerblichen Haupt-
nutzung. Um neben dem städtebaulichen Aspekt eine optische Abwertung des Gebietes zu 
vermeiden und mögliche störende Lichtbelastungen auszuschließen, sind derartige Werbean-
lagen im Plangebiet nicht zulässig. 

Lagerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen werden ausgeschlossen, da Lagerhäuser und La-
gerplätze zu den Betrieben mit hohem Flächenbedarf und vergleichsweise wenigen Arbeits-
plätzen gehören und Tankstellen einen geeigneten Standort an einer öffentlichen Straße mit 
ausreichendem Durchgangsverkehr benötigen. Diese Voraussetzung ist im Plangebiet nicht 
gegeben. 

Vergnügungsstätten und Gewerbebetriebe sowie Betriebe und Einrichtungen, die auf Darbie-
tungen oder Handlungen mit sexuellem Inhalt ausgerichtet sind, werden wegen der mit diesen 
Nutzungen verbundenen städtebaulichen Negativwirkungen ausgeschlossen. Dies dient ins-
besondere der Schaffung einer hochwertigen, attraktiven Gestaltung des Plangebietes.  

Durch die Einschränkungen der Gewerbenutzung sollen der Bahnhof und das Bahnhofsge-
lände einen adäquaten Rahmen als Eingangstor in die Stadt bieten und zugleich die vornehm-
lich durch das Wohnen geprägte Umgebung vor möglichen Konflikten schützen.  

17.2 Maß der baulichen Nutzung 

17.2.1 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden für die Wohnbebauung eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt. Für 
das Gewerbegebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Eine Geschossflächenzahl wird nicht 
festgesetzt. Somit werden die Obergrenzen gem. § 17 BauNVO für die GRZ im Allgemeinen 
Wohngebiet eingehalten und im Gewerbegebiet unterschritten. Durch diese Festsetzungen 
wird die Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes ermöglicht und es wird eine maßvolle Be-
bauung im Plangebiet ermöglicht, die sich an der Dichte der umliegenden Strukturen orientiert. 

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ I) von 0,4 bzw. 0,6 ergibt aufgrund der 50%-
Regel nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO und der Kappungsgrenze zunächst, dass im Allgemei-
nen Wohngebiet eine Grundflächenzahl von 0,6 und im Gewerbegebiet eine Grundflächenzahl 
von 0,8, unter Hinzurechnung von Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, eingehal-
ten werden muss und somit 40 % bzw. 20 % der Grundstückflächen unversiegelt bleiben müs-
sen.  

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist für die Bereitstellung der notwendigen Stellplätze 
der Bau einer Tiefgarage nötig. Entsprechend wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der 
zulässigen GRZ I für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, über die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegte 
50 %-Grenze für die GRZ II von 0,8 zugelassen wird.  

Die Freiflächen auf dem als Gewerbegebiet festgesetzten Baugrundstück werden zu großen 
Teilen u.a. für erforderliche Stellplätze und deren Zufahrten benötigt. Daher ist es erforderlich, 
eine Erhöhung der GRZ I nach § 19 Abs. 4 BauGB zuzulassen. Entsprechend wird festgesetzt, 
dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch diese baulichen Anlagen über die 
gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO festgelegte 50 %-Grenze für die Grundflächenzahl (GRZ 
II) von 0,9 zugelassen wird.  

ra-be
Hervorheben
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Da das Gelände bereits seit Jahrzehnten als Bahnbetriebsgelände mit einem hohen Versiege-
lungsgrad genutzt wurde, sind nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hierdurch nicht zu er-
warten. Innerhalb des Plangebiets kommt es durch die bereits vorhandene, großflächige Ver-
siegelung in diesen Bereichen zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung der natürlichen Funktion 
des Bodens.  

Als Ausgleich für die hohe bauliche Verdichtung auf dem Baugrundstück werden Maßnahmen 
zugunsten des lokalen Naturhaushaltes festgesetzt, Die Festsetzungen zur Begrünung der 
Tiefgaragen, Dachbegrünung im Allgemeinen Wohngebiet, zur Baumbepflanzung, zur Ausfüh-
rung befestigter, nicht überdachter Flächen mit wasserdurchlässigen Materialien und zur 
Grundstücksbegrünung mindern darüber hinaus die Auswirkungen durch die hohe Grund-
stücksausnutzung. 

17.2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden entsprechend den gebietstypischen Merkmalen der 
Wohnbebauung in der Umgebung und den Erfordernissen von Mehrfamilienhäusern maximal 
zwei Vollgeschosse festgesetzt. 

Im Gewerbebiet werden lediglich im Bereich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes aufgrund der 
Einstufung als Kulturdenkmal ein Vollgeschoss festgesetzt.  

17.2.3 Höhe baulicher Anlagen 

Die Begrenzung der Außenwandhöhen und der Gebäudehöhen wird festgesetzt, um eine har-
monische Höhenentwicklung im Plangebiet zu sichern. Die Höhenbegrenzungen sind erforder-
lich, da allein durch die Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse die Höhenentwick-
lung der Gebäude nicht abschließend geregelt ist. Im Zusammenspiel mit der bauordnungs-
rechtlichen Vorgabe zur Errichtung von Flachdächern sollen die Festsetzungen zur Gebäude-
höhe Mehrfamilienhäuser mit einem abgesetztem Staffelgeschoss ermöglichen.  

Bei der Festlegung der Gebäudehöhen der baulichen Anlagen ist berücksichtigt, dass die Ge-
bäude mit Sockel errichtet werden können. 

Damit im Einzelfall auf technisch zwingende Bedingungen reagiert werden kann, sind im 
Bebauungsplan Höhenüberschreitungen für technische Aufbauten um bis zu 2,00 m zuläs-
sig. 

Bei den Kulturdenkmälern wird auf eine Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen verzichtet, da 
hier denkmalpflegerische Auflagen die Stellung und Kubatur des Gebäudes bestimmen. Diese 
müssen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. 

17.2.4 Höhenbezugspunkt 

Als Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird 116,46 m ü.NN 
(Oberkante Kanaldeckel in der Eisenbahnstraße) angenommen.  

17.3 Bauweise 

Im Allgemeinen Wohngebiet werden Einzelhäuser festgesetzt. Zulässig sind Einzelgebäude im 
Sinne der Regelungen zur offenen Bebauung. Damit haben Einzelgebäude jeweils die nach 
HBO notwendigen Abstandsflächen zu den Nachbargrenzen einzuhalten. 

17.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Allgemeines Wohngebiet 

Die überbaubaren Flächen ermöglichen die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern. Durch 
die Festsetzung von Einzelhäusern wird sichergestellt, dass diese als einzelne Baukörper aus-
gebildet werden. Über die Festsetzung von Baugrenzen wird die Einhaltung der vorgesehenen 
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Abstände zu den angrenzenden Grundstücken und zu den umgebenden Straßen gesichert. 
Der zur Eisenbahnstraße einzuhaltende Abstand sichert eine Vorgartenzone in diesem Be-
reich. Die Abstände zu angrenzenden Grundstücken sichern Freiflächen auf dem Grundstück 
im Plangebiet.  

Um z.B. Gartenhütten zu ermöglichen, können gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO zugelassen werden. 

Damit Tiefgaragen von Einzelhäusern auch verbunden werden können und um die für den 
Stellplatznachweis notwendigen Tiefgaragenflächen herstellen zu können, wird für Tiefgaragen 
und deren Zufahrten eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen zugelassen. 

Gewerbegebiet 

Der Gebäudeteil des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes wird mit Baulinien als Baukörper 
begrenzt. Die das Bahnhofsgebäude umgebene Ladefläche mit zugehöriger Rampe wird als 
Bestandteil des Kulturdenkmals ebenfalls durch die Ausweisung des besonderen Nutzungs-
zwecks „Rampe“ von Baulinien eingefasst. Innerhalb eines mit Baugrenzen festgesetzten Be-
reichs darf die ehemalige Ladefläche durch einen Anbau überbaut werden. 

Auch das dem Bahnhofsgebäude zugehörige, südlich gelegene ehemalige Stellwerk wird mit-
tels Baulinien als Bestandteil des Kulturdenkmals geschützt.   

Westlich der Laderampe wird ein Baufenster mit dem besonderen Nutzungszweck „Histori-
sches Schienenfahrzeug“ festgesetzt, um die Geschichte des Ortes durch das dauerhafte Ab-
stellen eines historischen Schienenfahrzeugs zu verdeutlichen.    

Im nördlichen Teil des Gewerbegebiets wird eine große überbaubare Fläche zur Unterbringung 
von gewerblichen Nutzungen festgesetzt. 

17.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Für die Stärkung des Bahnhofsumfeldes im Sinne einer regionalen Mobilitätsdrehscheibe sind 
auf den als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Park+Ride-Platz“ und „Bike+Ride-
Platz“ gekennzeichneten Bereichen Anlagen für das zeitlich befristete Abstellen von Kraftfahr-
zeugen und Fahrrädern zulässig. Darüber hinaus ist auch das Errichten von Fahrradboxen und 
WC-/Sanitäranlagen möglich.  

17.6 Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen  

Da das Bestandsgebäude des Bahnhofes und deren Erweiterungs- und Anbauten im Be-
reich der Baugrenze weniger als 3,00 m Abstand vom angrenzenden Bahngelände aufwei-
sen, wird von § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB Gebrauch gemacht. Dieser ermöglicht es, vom 
Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen zu treffen. Danach 
dürfen Gebäudeteile in einem Abstand von bis zu 1,00 m zum vom Bahngelände errichtet 
sein.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes haben damit gemäß § 6 Abs. 11 HBO Vorrang.  

Trotz der Festlegung von verringerten Abständen werden die gesunden Arbeitsverhältnisse in 
diesem Teil des Gewerbegebietes ausreichend gewahrt.  

17.7 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 

Um notwendige Stellplätze auf dem Plangebiet einzurichten, werden innerhalb des Gewerbe-
gebietes Flächen für diese Anlagen definiert. Oberirdische Stellplätze und Garagen sind nur 
innerhalb dieser festgesetzten Fläche zulässig. 

Um Tiefgaragen für die Mehrfamilienhäuser zu ermöglichen, werden diese innerhalb der mit 
„Tg“ gekennzeichneten Fläche zugelassen, wenn sie durch eine Erdüberdeckung begrünt wer-
den. Siehe hierzu Nr. 17.17.  
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Zur Vorbeugung von Konflikten mit der Nachbarschaft, werden Ein- und Ausfahrten zu den 
oberirdischen Stellplatzflächen im Gewerbegebiet und zur Tiefgarage im Allgemeinen 
Wohngebiet festgesetzt. 

17.8 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden 

Im Wohngebiet wird die Zahl der maximal zulässigen Wohnungen (WE) pro Wohngebäude auf 
10 WE begrenzt. Dadurch soll im Bebauungsplan eine ausreichende Dichte sichergestellt wer-
den, die der Umgebung des Plangebietes entspricht.  

17.9 Flächen für Versorgungsanlagen 

Die bestehenden Einrichtungen für die Versorgung mit Elektrizität und Gas werden festgesetzt. 

17.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 

17.10.1 Oberflächenbefestigung 

Um den Anteil an versiegelten Flächen möglichst gering zu halten, werden Vorgaben zur Ober-
flächenbefestigung gemacht. Vollständige Versiegelung führt zum Aufheizen der Flächen im 
Sommer, Erwärmung der Umgebung durch Rückstrahlung, erhöhtem Staubanfall und schnel-
lem Abfluss des Niederschlagswassers. 

17.10.2 Versickerung von Niederschlagswasser 

Zielsetzung bei der Festsetzung zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
ist die Rückführung des Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserkreislauf. 
Deshalb wird festgesetzt, dass das Niederschlagswasser soweit wasserwirtschaftliche und 
gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, auf dem Grundstück zu versickern ist.  

Sollte nachweislich eine Versickerung nicht möglich sein oder technisch nur mit großem 
Aufwand realisierbar sein, z.B. bei Unterbauung des Grundstückes durch eine Tiefgarage, 
kann das Niederschlagswasser auch in den Kanal geleitet werden. 

Die dezentrale Versickerung von Regenwasser dient der Anreicherung des Grundwassers 
und der Vermeidung eines beschleunigten Oberflächenabflusses mit damit verbundenen 
Abflussspitzen in Vorflutern nach Niederschlägen von befestigten und überbauten Flächen. 
Der mit der Bebauung und der Versiegelung einhergehende Eingriff in den Grund- und 
Oberflächenwasserhaushalt wird so zumindest teilweise wieder ausgeglichen. 

17.11 Artenschutzmaßnahmen 

Zur Vermeidung der Auslösung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG (Störungs-, Tötungs- und Schädigungsverbot) von Tierarten des An-
hanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie sind auf Grundlage der faunistischen Erfassungen und der artenschutzrechtlichen Prü-
fung Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen. 

17.12 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes 

Die zeichnerischen Festsetzungen von maßgeblichen Außenlärmpegeln und die textlichen 
Festsetzungen zum Immissionsschutz werden aufgrund des auf das Plangebiet einwirkenden 
Verkehrslärms getroffen. 

Siehe hierzu auch Kapitel 15 „Immissionsschutz“.  
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17.13 Öffentliche Grünflächen 

Um ein begrüntes Erscheinungsbild zu gewährleisten, werden Festsetzungen zur Begrünung 
der öffentlichen Stellplatzanlagen getroffen. Diese Flächen übernehmen zusammen mit be-
grünten Dächern in Siedlungsgebieten sogenannte Trittsteinfunktionen für die Tier- und Pflan-
zenwelt. Zudem haben sie eine regulierende Wirkung auf das Stadtklima durch Beschattung, 
Verdunstung und Erhöhung der Schadstoffabsorption. Die Maßnahmen sind somit zum Schutz 
des Lokalklimas im Interesse einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung erforderlich. 

17.14 Anpflanzen von Bäumen 

Zur Begrünung und Gliederung der öffentlichen Freiräume und der geplanten Parkplatzflächen 
werden Bäume zum Anpflanzen vorgesehen. Die Baumpflanzungen dienen zur Durchgrünung 
und Strukturierung der Flächen sowie der Schaffung von Identifikationsmerkmalen.  

Zusätzlich werden Vorgaben zur Größe und Gestaltung der Baumscheiben gemacht, um zum 
einen die Vitalität der Baumpflanzungen und zum anderen ein ansprechendes Erscheinungs-
bild des öffentlichen Raumes zu gewährleisten.  

Bei der Planung der Standorte von Bäumen und großen Sträuchern ist die Lage von Ver- und 
Entsorgungsleitungen in den Straßen und Wegen sowie die notwendigen Hausanschlusslei-
tungen zu berücksichtigen. 

17.15 Grundstücksbepflanzung 

Die Festsetzungen zur Grundstücksbepflanzung gewährleisten die Durchgrünung des Gebie-
tes und leisten damit einen Beitrag zur Kompensation der verursachten nachhaltigen Beein-
trächtigung von Natur und Landschaft. Durch die Begrünung werden positive Wirkungen für 
das Boden-, Wasser-, Klima- und das biotische Potenzial sowie für das Ortsbild erzielt. Die 
Festsetzung belässt dem Grundstücksbesitzer genügend eigenen Gestaltungsspielraum. 

Es wird festgesetzt, dass pro 300 m² Grundstücksfläche ein heimischer, standortgerechter, 
klein- bzw. schmalkroniger Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Vorhandene 
und festgesetzte Bäume können angerechnet werden.  

17.16 Grundstücksfreiflächen im Allgemeinen Wohngebiet 

Damit die Grundstücksfreiflächen im Allgemeinen Wohngebiet eine ansprechende Begrünung 
erhalten und um den Versiegelungsgrad, insbesondere der Vorgärten zu begrenzen, werden 
entsprechende Vorgaben gemacht.  

Als Vorgarten wird die Grundstücksfläche entlang der öffentlichen Erschließungsstraße (Eisen-
bahnstraße) in einer Tiefe von 5,00 m definiert. 

17.17 Begrünung von Tiefgaragen 

Die festgesetzte Tiefgaragenbegrünung trägt mit den übrigen Begrünungen dazu bei, dem 
Plangebiet einen durchgrünten Charakter zu geben und den Anteil befestigter Flächen zu be-
grenzen. 

Mit der Festsetzung einer Erdüberdeckung von mindestens 80 cm für Baum- und Strauchpflan-
zungen werden die Voraussetzungen geschaffen, die mit einer Tiefgarage unterbauten Grund-
stücksflächen in die Vegetationsflächen einzubeziehen und mit einer ökologisch und gestalte-
risch wirksamen Vegetation zu versehen.  

17.18 Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen 

Die Definition von Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen 
stellt sicher, dass die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild in zeitlicher Nähe zum Zeitpunkt der Eingriffe erfolgt. 
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Die Festsetzung von heimischen, standortgerechten Pflanzen ist Voraussetzung dafür, 
dass die festgesetzten Anpflanzungen ihre positiven Wirkungen für das Boden- und bioti-
sche Potenzial entfalten (Förderung der Bodenlebewesen, Lebensraum- und Nahrungsan-
gebot für heimische Pflanzen- und Tierwelt) und somit der Kompensation von Eingriffen 
dienen können. 

17.19 Erhaltung von Bäumen 

In der Planzeichnung werden Bäume entsprechend eines Baumgutachtens als zu erhalten 
festgesetzt. Sie sind während Baumaßnahmen durch geeignete Schutzmaßnahmen zu 
schützen. Beschädigte Gehölze sind fachgerecht zu behandeln. Abgängige Gehölze sind 
durch Arten ähnlicher Wuchsordnung und -größe oder durch heimische standortgerechte 
Laubgehölze zu ersetzen 

18. Begründung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

18.1 Standflächen für Abfallanlagen 

Durch die Festsetzung von Sichtschutzanlagen an Mülltonnenabstellplätzen werden diese An-
lagen den direkten Blicken entzogen. Dadurch tragen sie zum harmonischen Erscheinungsbild 
des Plangebietes bei. 

18.2 Einfriedungen 

Die Festsetzungen zu den Einfriedungen enthalten Vorgaben zur Höhenbeschränkung und zur 
materiellen Beschaffenheit. Sie dienen der Sicherstellung eines Mindestmaßes an Offenheit 
und fördern damit die Sicherheit bei gleichzeitiger Sicherung der Privatsphäre.  

Um eine Abgrenzung von Bahngelände zu gewährleisten, wird für die westliche Begrenzung 
der Flurstücke die Herstellung von Einfriedungen in massiver Ausführung von mindestens 
2,00 m Höhe festgelegt. 

18.3 Dachformen 

Für das Allgemeine Wohngebiet wird festgesetzt, dass ausschließlich Flachdächer und flach 
geneigte Dächer bis 5° zulässig sind. Dies gilt auch für untergeordnete Dachteile, Nebenge-
bäude und Garagen. 

Mit dieser Festsetzung wird angestrebt, dem zweigeschossigen Wohngebäude in diesem Be-
reich ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben. Die Gestaltung der Dachlandschaft prägt in 
ganz besonderem Maße das städtebauliche Erscheinungsbild eines Gebiets. 

18.4 Fassadengestaltung 

Aus gestalterischen Gründen und zur Sicherstellung eines stimmigen Erscheinungsbilds in der 
Nähe des denkmalgeschützten Bahnhofes sind glänzende, leuchtende und reflektierende Ver-
kleidungen an den Gebäuden nicht zulässig. Dadurch werden auch Blendungen des Bahnver-
kehrs vermieden. 

18.5 Staffelgeschoss 

Dachgeschosse als Nicht-Vollgeschosse sollen im Plangebiet zulässig sein. Die Festsetzungen 
zu den Gebäudehöhen lassen dies ausdrücklich zu. Bei zwei zulässigen Vollgeschossen ist die 
dritte Nutzungsebene in Form eines Staffelgeschosses möglich. Um von allen Seiten ein zu-
rückgesetztes Staffelgeschoss zu gewährleisten, wird geregelt, dass dieses in einem Versatz 
von 1,00 m gegenüber dem darunter liegenden Geschoss anzuordnen ist.  
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18.6 Begrünung von baulichen Anlagen 

Die Dächer der Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet sind mit einer extensiven Dachbegrü-
nung zu versehen. Neben den ökologischen Vorteilen für das Kleinklima im Wohnquartier soll 
damit in besonderem Maße zum Ausdruck kommen, dass mit der Bebauung die Prinzipien des 
nachhaltigen Bauens beachtet werden. 

18.7 Werbeanlagen 

Um visuelle Störungen durch großflächige Werbung innerhalb des Plangebietes zu vermeiden, 
wurden Festsetzungen zur Größe und Beschaffenheit von Werbeanlagen gemacht. Generell 
darf Werbung nur am Ort der Leistung erbracht werden.  

Die Errichtung von Werbeanlagen an denkmalgeschützten Gebäuden ist stets mit der Un-
teren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

18.8 Stellplatzsatzung der Stadt Seligenstadt 

Es gilt die jeweils aktuelle rechtkräftige Satzung der Stadt Seligenstadt über die Herstellung 
von Stellplätzen und Garagen sowie Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung). 

19. Begründung der nachrichtlichen Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

Auf die Genehmigungspflicht für die Kulturdenkmale nach § 2 Abs. 2 HDSchG ist § 18 HDSchG 
wird hingewiesen. Alle baulichen Maßnahmen und auch die Entnahme von Gehölzen sind gem. 
§ 18 HDSchG durch die Untere Denkmalschutzbehörde genehmigungspflichtig. 

20. Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung   

20.1 Verbal-argumentative Einordnung 

Durch den Bebauungsplan werden der Bau von Wohnhäusern und die Einrichtung öffentlicher 
und privater Stellplatzflächen planungsrechtlich gesichert.  

Das Plangebiet unterliegt aufgrund der Lage im Siedlungsbereich von Seligenstadt einer Vor-
belastung in Bezug auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft, Vegetation und Fauna 
sowie Landschafts- und Ortsbild.  

Die Minimierung und der Ausgleich negativer Eingriffsfolgen werden im Plangebiet u.a. durch 
folgende Maßnahmen angestrebt: 

― Beschränkung der überbaubaren bzw. versiegelbaren Flächen, 

― Grundstücksbepflanzung, Dach- und Tiefgaragenbegrünung, 

― Anlage von Grünflächen, 

― Erhalt und Anpflanzung von Bäumen, 

― Rückhaltung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken, 

― Beschränkung der Höhe der baulichen Anlagen. 

20.2 Ausgleich 

Bei Bauleitplänen für die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. 

Ein Ausgleich ist somit nicht erforderlich. 
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21. Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes für alle Bauleitpläne eine Um-
weltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-
mittelt und im Umweltbericht gemäß § 2a Nr. 2 BauGB beschrieben und bewertet werden. 

Bei Bauleitplänen für die Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
entfällt die Notwendigkeit einen Umweltbericht auszuarbeiten.  

22. Bodenordnung 

Eine Bodenordnung ist erforderlich. 

23. Planungsstatistik 

Geltungsbereich Bebauungsplan (gesamt) 18.033 m²            = 100 % 

a) Allgemeines Wohngebiet (WA) 3.045 m²  16,89 % 

b) Gewerbegebiet mit Nutzungseinschränkungen (GE/N) 3.653 m²  20,26 % 

c) Öffentliche Verkehrsflächen 

 Summe öffentliche Verkehrsflächen   7.094 m²  39,34 % 

d) Öffentliche Verkehrsflächen mit  
 besonderer Zweckbestimmung „öffentliche Parkfläche“ 

 Summe öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer 
 Zweckbestimmung   3.028 m²  16,79 % 

e) Eingrünung öffentliche Stellplätze 

 Summe Eingrünung öffentliche Stellplätze 874 m2  4,85 % 

f) Fläche für Bahnanlagen   

 Summe Fläche für Bahnanlagen      306 m²  1,70 % 

g) Fläche für Versorgungsanlagen   

 Summe Fläche für Versorgungsanlagen      33 m²  0,18 % 
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Zum Plan Entwurf: 

1. Baufenster GE/N 0,6 Flurstück 370/23 

Die östliche Baugrenze, Grenzabstand 1,50 m, berücksichtigt nicht den Bestandsschutz des 

grenzständigen Bahnwärteranbaues zwischen den beiden Bestandsbäumen und dem Glasbau mit 

Windfang. 

Die westliche Baugrenze, mit Abstand 50cm, sollte bis an die Grenze gehen um ungepflegte Flächen 

zu meiden. 

Die Breite des Grundstückes ist 14,30 m. Die Breite des Baufenster sollte auf min. 12,80 Breite 

festgesetzt werden und zusätzlich eine Umrandung des Bahnwärteranbaues und dem Glaseingang 

erhalten, um den Bestand zu sichern. 

Die westliche und nördliche Baugrenze sollte zum Schutz der aktuellen Bauplanung und 

Genehmigungsstand als Baulinie definiert werden. 

2. Baufenster GE/N 0,6 „historisches Bahnhofsgebäude“ (D I) Flurstück 370/25 

Es sollte die bestehenden Geschossigkeit festgelegt sein:  Hauptgebäude 3 Vollgeschosse plus 

Dachgeschoss und die Nebengebäude auf der Hauptgebäude-Nordseite und Hauptgebäude-Südseite 

mit 1 Vollgeschoss. 

3. Baufenster GE/N 0,6 „historisches Bahnhofsgelände“ 

Es fehlt der Bestandsschutz der eingeschossigen Anbauten an der „alten Lagerhalle“ Das blaue 

Baufenster „auf der Rampe“ sollte dementsprechend angepasst werden. 

Es fehlt im Baufenster auch die historische Bahnsteigüberdachung. 

4. Flurstück 370/25 Stellplatz und Garagenbezeichnung 

Die Planfestsetzungen St-Flächen und Garagenflächen entsprechen nicht den tatsächlichen St 

Flächen und stellt in diesem Sinne eine Überregulierung dar. (Stellplatzplan Bestand anbei) 

Man sollte die gesamte Außenfläche (Stellplatzflächen und Fahrstraßen) mit Stellplatzfläche St und 

Garagenfläche Ga bezeichnen, um Planungsfreiheit für die Flächenanordnung (Fahrstraße und 

Stellflächen) zu zulassen. 

5. Bestandsbaum bei Haus Nr. 19 im WA Gebiet 

Der Bestandsbaum kann nicht erhalten werden und sollte aus dem Planentwurf entfernt werden. 

Der Wurzelstock liegt ca. 1,50m unter der Bezugshöhe.  Er hat einen Wurzelschaden und damit eine 

schlechte Überlebensprognose. 

Ersatzpflanzung zusätzlich 2 Stück Hochstamm-Bäume. 

6. WA Gebiet - TG Linie gestrichelt 

Das Baufenster für die unterirdische TG Bebauung sollte bis zur südlichen Grenze geführt werden. 
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Zu Textliche Festsetzungen: 

Zu Ziffer 3.3. Abs. 2 Baufenster Eisenbahnfahrzeug 

Die Baufenstergröße für das Historische Schienenfahrzeug sollte 7,0m x 15,00m betragen, da in 

diesem Bereich 2 Stück Eisenbahnwaggons stehen. 

Zu Ziffer 5.0 Abstandsflächen „Bahnwärterhaus“ 

Auf der nördlichen Baulandfläche (Flurstück 370/23) sollte an der westlichen und nördlichen Grenze 

eine Grenzbebauung ermöglicht werden da dies dem Gebäudebestand und der geplanten Bebauung 

entspricht. Mit einer Abstandsfläche von 1,0m ist der Gebäudebestand und Erweiterungen nicht 

gesichert. 

Zu Ziffer 6.0 Abs. 2 Stellplätze … 

Im AW Gebiet bitte die TG unter Gelände bis an die südliche Grenze führen. 

Zu Ziffer 15.2 Abs. 1 Einfriedigungen 

Die Zaunhöhe auf der Westseite (Bahngelände) sollte auf min. 1,50m vorgegeben werden statt auf 

2,0 m. Damit wird die Sicht nach Westen im EG nicht zu sehr eingeschränkt. Mit „Zaunhöhe min. 

1,50 m“ ist ein Schallschutzzaun/-wand von H > 3,50m möglich. 

Die Gestaltung mit Schallschluckelementen auf der Bahnseite wird die Schallemission am 

Wohngebäude deutlich reduzieren. 

Diese „Zaunhöhe“ von min. 1,50 m, gemessen auf der Wohngebäudeseite, soll auch auf der Nord- 

und Südseite möglich sein. 

Seligenstadt 10.11.2021    



 

 











                                                     

Magistrat der Stadt Seligenstadt
-Amt für Stadtentwicklung-
Marktplatz 1
63500 Seligenstadt

Bauleitplanung der Einhardstadt Seligenstadt

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

-Stellungnahme-

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich der Gesamthöhe finde ich 11m zu großzügig und rege an,
deutlich darunter zu bleiben, analog der Gebäude auf der anderen Straßenseite der
Eisenbahnstraße, deren Bewohner sich über etwas weniger Verschattung am
Nachmittag freuen dürften.

10 Wohneinheiten pro Baukörper sind meines Erachtens auch eher der
Wirtschaftlichkeit geschuldet als dem Kampf gegen die Wohnungsnot.
Seligenstadt ist mittlerweile auch schon hässlich genug.

Das Niederschlagswasser gehört keinesfalls in die Kanalisation, das zeigt schon
der seit Jahren sinkende Grundwasserspiegel, von dem nicht nur
die Landwirte ein Liedchen singen können.
Das Anlegen von Sickergruben für Dachflächen von 400m² pro Baukörper +
versiegelte Außenanlagen ist auf jeden Fall zumutbar.
Da ich das bereits vor Jahren analog für 650m² habe ausführen lassen, sollte das
auch heute kein Problem darstellen.

Leider wurden mit der Fällung das alten Baumbestandes, der u.a. für Kühlung und
Schallschutz sorgte, bereits die größten Torheiten der gesamten Planung realisiert,
daher bitte ich zumindest beim Wasser unserem Lebensraum etwas zuzugestehen.

Mit freundlichen Grüßen,
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Stadt Seligenstadt 
Stadtplanungsamt 
Marktplatz 1 
63500 Seligenstadt 

Seligenstadt, 12.11.2021 

Stellungnahme zum Entwurf des 
Bebauungsplanes 81 – „Bahnhofsgelände Seligenstadt“, Stand August 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit annähernd zehn Jahren steht das Bahnhofsgelände nun schon im Fokus der 
Seligenstädter. Aktuell befindet sich der Entwurf zum Bebauungsplan 81 
„Bahnhofsgelände Seligenstadt, Stand August 21“ in der Offenlage, obwohl ein 
großer Teil schon ausgeführt wurde. Zu bemängeln ist, dass Seligenstadts 
Bürgerinnen und Bürgern somit die Möglichkeit genommen wurde, ihre 
Einwendungen vor Ausführung einzubringen. 
Überzeugt davon, dass die Offenlage des Entwurfes vor der Schaffung von 
Tatsachen hätte stattfinden müssen, reiche ich im Nachgang einige Bedenken und 
Anregungen ein, in der Hoffnung, dass diese ergebnisoffen abgewogen werden. 

1. Ergänzung des Baumbestandes in der nordöstlichen Eisenbahnstraße 
(Textliche Festsetzung 14.) 
Nachdem das Planungsgebiet gen Norden erweitert wurde, sollte auch der 
alte Baumbestand auf der östlichen Eisenbahnstraße als zu erhaltende 
Bäume in den BPLan mit aufgenommen werden. Auch wenn in der 
Ausführung diese Bäume erhalten wurden, würden mit Aufnahme in den Plan 
auch nach Abgang der Bestandsbäume diese Baumstandorte erhalten 
bleiben, da dann ein Nachpflanzungsgebot besteht. 

2. Ergänzung Anpflanzung von Bäumen und Flächen für Eingrünung 
im Zentrum des Wendehammers (Textliche Festsetzungen 11. und 13.) 
Der dem Entwurf vorausgegangenen Ausführungsplanung war 2020 zu 
entnehmen, dass im Zentrum des Wendehammers drei Bäume auf Flächen 
für Eingrünung vorgesehen waren. Dieses Zentrum sollte demnach im Plan 
als Fläche für Eingrünung grün schraffiert sein und Standortempfehlungen für 
die drei anzupflanzenden Bäume enthalten, damit dieser Bereich einerseits 
dauerhaft unversiegelt bleibt und auch für diese Bäume das 
Nachpflanzungsgebot besteht. 
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3. Einfriedungen als kann-Festsetzung mit Maximalhöhe und Begrünung 
(Textliche Festsetzung 15.2) 
Der erste Satz sollte zu einer kann-Festsetzung umformuliert werden, da es 
nicht wünschenswert erscheint, dass die westlichen Begrenzungen aller im 
Geltungsbereich befindlichen Grundstücke mit einer massiven Einfriedung von 
mindestens 2 m Höhe zu versehen sind. Außerdem sollte die Höhe nicht mit 
einer Mindesthöhe sondern mit einer Maximalhöhe von 2 m festgesetzt 
werden, um einen städtebaulichen Fehlgriff zu vermeiden. 
Mit einer weiteren Festsetzung sollte für Einfriedungen, insbesondere für die 2 
m hohen, Begrünung mit vorgepflanzten heimischen Laubgehölzen oder 
Kletterpflanzen entsprechend der Artenempfehlung festgeschrieben werden. 

Sollte die Festsetzung einer Mindesthöhe im Allgemeinen Wohngebiet durch 
den Höhenversatz der Grundstücke und als Abgrenzung zu den Bahngleisen 
bedingt sein, rege ich trotz allem die Festsetzung einer Maximalhöhe, auch in 
Bezug zum vorhandenen Geländeniveau, in diesem Bereich an. 

4. Hinweise zum Bahnbetrieb (Textliche Festsetzung 15.2 und 24.2) 
Schmaler Grün- statt Pflasterstreifen entlang der Bahnlinie 
Zwischen den öffentlichen PKW-Stellplatzflächen und der Grenze zum 
Bahngelände wurde entgegen der Textlichen Festsetzungen (15.2) des 
Entwurfes erfreulicherweise keine massive 2 m hohe massive Einfriedung 
errichtet. Unerfreulicherweise wurde allerdings ein ca. 50 cm breiter Streifen 
über die komplette Länge mit minimalem Fugenabstand zugepflastert, also 
annähernd vollflächig versiegelt. 
Um unnötige Flächenversiegelungen zu vermeiden, sollte dieser Bereich 
wieder als Eingrünung öffentlicher Flächen grün schraffiert werden. 
Den Textlichen Festsetzungen ist unter 24 Hinweise zum Bahnbetrieb nur zu 
entnehmen, dass es durch Bepflanzung zu keinen Sichtbehinderungen am 
Bahnsteig und den Signalen kommen darf und der Pflanzabstand 
entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen ist. Begrünung ist demnach 
zulässig. 
Somit würden insgesamt die Bereiche zur natürlichen 
Versickerung/Verdunstung und zur Erhöhung der Biodiversität vergrößert 
werden. Die jetzige Ausführung ist nicht nachvollziehbar und sollte im 
Nachgang rückgebaut und begrünt werden. 

5. Nummerierung Textliche Festsetzungen prüfen, 24 gibt’s doppelt 

6. Oberflächenbefestigung (Textliche Festsetzung 9.1) 
Gemäß Textlichen Festsetzungen „sind, soweit wasserwirtschaftliche Belange 

nicht entgegenstehen, befestigte, nicht überdachte Flächen (außer 
Tiefgaragenzufahrten) in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Als 
wasserdurchlässige Beläge gelten u.a. wasserdurchlässige Pflastersysteme, 
Porenpflaster, Pflasterbeläge mit einem Fugenanteil von 20% und einfache 
Befestigungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken. Eine 
zusätzliche Begrünung dieser Flächen wird empfohlen.“ 
Beispiel: Der kürzlich durch die Stadt Seligenstadt errichtete öffentliche P&R-
Parkplatz südlich des Bahnhofsgebäudes besteht aus einer asphaltierten 
Fahrbahn und mit einfachem Knochenpflaster belegten Parkplätzen. 
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Das Ökopflaster des Herstellers wurde offensichtlich nicht verwendet. Die 
Fugenbreite beträgt max. 3-5 mm und ist weit von einem 20%igen Fugenanteil 
entfernt. Bei 1 cm breiten Fugen beträgt der Fugenanteil nur ca. 10%. 
Eine zusätzliche Begrünung z.B. durch Rasenpflaster wurde nicht ausgeführt. 
Die Festsetzungen zu Oberflächenbefestigung sind sehr begrüßenswert, 
einzig am Willen der Stadt zur Ausführung scheint es zu mangeln. Es wird 
nicht versucht, die Folgen des Eingriffs zu minimieren, was in der Begründung 
unter 20.1 angeblich „angestrebt“ wird. Der Eigentümer des Bahnhofes ist vor 
einigen Jahren auf seinem Parkplatz vorausschauender und umsichtiger mit 
der Problematik umgegangen. 
Den heutigen klimatischen Bedingungen entsprechend, sollten die 
entsprechenden Flächen als Klimaanpassungsmaßnahme dringend 
rückgebaut werden. Die Versickerung über Rigolen mag zwar eine gute 
Ergänzung sein, eine wasserdurchlässigere Ausführung (wie festgesetzt) 
würde aber zusätzlich auch für mehr Verdunstung und weniger Aufheizung 
sorgen. 

7. Versickerung von Niederschlagswasser (Textliche Festsetzung 9.2) 
Aus der Festsetzung unter 9.2. sollte aus dem zweiten Absatz der Satzteil 
„oder technisch nur mit großem Aufwand realisierbar sein“ gestrichen werden. 
Dieser Zusatz macht die Festsetzung zu einem zahnlosen Tiger. 
Ergänzend zur reinen Vorgabe zur Versickerung, und um 
Niederschlagswasser nicht in den Kanal einleiten zu müssen, könnte 
zusätzlich eine Festsetzung aufgenommen werden, dass das 
Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und zu verwerten ist. (z.B. 
Regenwassernutzungsanlage für Garten, Toilette, WM) 
Einem technisch zu großem Aufwand könnte man auch mit Reduzierung der 
GRZ-Überschreitung begegnen, da dann wiederum mehr Fläche zum 
Versickern vorhanden wäre. Die Tiefgarage darf nicht die Begründung für 
einen technisch zu großen Aufwand sein. 
In der Abwägung 2016 zur Anregung der Stadtwerke, (Seite 31, 15.1) hieß es: 
„Die Hinweise zur Entsorgung des Plangebietes von Schmutzwasser werden 
zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. Es wird davon 
ausgegangen, dass keine Anteile von Regenwasser an die Mischkanalisation 
angeschlossen werden.“ Die aktuellen Festsetzungen scheinen dieser alten 
Abwägung nicht gerecht zu werden. 

8. Überschreitung der GRZ max. bis 0,7 (Textliche Festsetzung 2.1): 
Um dem Schutz des Bodens und der Herstellung hochwertiger Grünflächen 
mehr Raum zu geben und dabei auch die Versiegelung auf ein erträglicheres 
Maß zu reduzieren, sollte die Überschreitung der GRZ im Allgemeinen 
Wohngebiet auch durch bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf ein Höchstmaß von 
0,7 begrenzt werden. 
Ansonsten sollte für die GRZII die 50% Regelung zur Überschreitung gelten. 
Sollten aufgrund der bestehenden baulichen Begebenheiten im Bereich GE/N 
eine größere Überschreitung notwendig sein, sollte diese nur nachweislich 
begründet und ausnahmsweise bis 0,8 zugelassen werden können. 
Eine Überschreitung der GRZ ist ansonsten grundsätzlich abzulehnen. 
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9. Max. zulässige Gebäudehöhe (Textliche Festsetzung 2.4): 
Um die Wirkung der Baumasse im Vergleich zu den Gebäuden auf der 
gegenüberliegenden Seite der Eisenbahnstraße nicht unnötig groß erscheinen 
zu lassen, sollten geschlossene Brüstungen über dem letzten Vollgeschoss 
nur bis zur zulässigen Außenwandhöhe (max. 8 m) zulässig sein, die 
Überschreitung von bis zu einem Meter sollte herausgenommen werden. 
Zur Verdeutlichung der Höhenfestsetzungen rege ich an, im schematischen 
Schnitt nicht nur den Höhenbezugspunkt des Kanaldeckels in der 
Eisenbahnstraße darzustellen, sondern auch einen Bezugspunkt zu den 
vorhandenen Bahnanlagen, da zwischen Straße, Allgemeinem Wohngebiet 
und Bahngleisen ein deutlicher Höhenversatz (ca. 1,3 m) besteht. 

10. Bahnhofsvorplatz als öffentlicher Platz 
Bestandsgebäude und städtebauliche Situation (Plan und Begründung 8) 
Da der Qualität der Ankunft von Besuchern am Bahnhof und die Hinleitung zur 
touristisch sehr bedeutsamen historischen Altstadt im zentralen Interesse der 
Stadt stehen, sollte nicht nur der Entwicklung des südlich an den Bahnhof 
anschließenden Plangebietes eine besondere Bedeutung zukommen, sondern 
vor allem auch der Gestaltung und Zuordnung des Bahnhofsvorplatzes. 
Auch die Bürger Seligenstadt haben ein begründetes Interesse an einem 
attraktiven und öffentlich zugänglichen Bahnhofsvorplatz. 
Gemäß den Planunterlagen ist der Bahnhofsvorplatz nicht als öffentliche 
Verkehrsfläche (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) gekennzeichnet, sondern als 
Gewerbegebiet GE/N mit Nutzungseinschränkung. 
Der besonderen Bedeutung des Bahnhofsvorplatzes entsprechend und um ihn 
in den Verantwortungsbereich der Stadt zu bringen, sollte dieser als 
öffentliche Verkehrsfläche gekennzeichnet sein und im Rahmen des 
Flächentausches oder eines Zukaufs dem städtischen Besitz zugeführt 
werden. Einer dauerhaften öffentlichen Nutzung muss im BPlan Rechnung 
getragen werden. In der jetzigen Form, könnte der Bahnhofsvorplatz als 
Privatfläche jederzeit umzäunt und der Öffentlichkeit entzogen werden. 

11. Höchstzulässige Anzahl der Wohneinheiten (Begründung 17.8 und 16) 
Die unter 1.8 aufgeführte Begrenzung auf 10 Wohneinheiten (WE) pro 
Wohngebäude ist viel zu hoch angesetzt und entspricht in keinem Fall der 
Umgebung, wozu das angrenzende Planungsgebiet des Bebauungsplanes 77 
Giselastraße gezählt werden muss. Der Begründung ist außerdem nicht zu 
entnehmen, was genau unter einer kleinen Nutzungseinheit (qm?) zu 
verstehen ist, so dass die Anzahl von 10 Wohneinheiten begründet wäre. 
Dementsprechend würde mit der Begrenzung auf maximal 5 Wohneinheiten 
pro Wohngebäude einerseits eine ausreichende Siedlungsdichte sichergestellt 
und andererseits auch Rücksicht auf die umliegende Bebauung genommen, 
die sich ausschließlich aus Ein- und Zweifamilienhäusern zusammensetzt. 
Eine Reduzierung der Wohneinheiten würde außerdem eine geringere 
Überschreitung der GRZII nach sich ziehen und damit für weniger 
Versiegelung, aber mehr Versickerungsmöglichkeiten sorgen. 
Dementsprechend sollte auch die Baufenstergröße angepasst werden. 
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12. Rechnerisch ermittelter grundstücksbezogener Siedlungsdichtewert, 
100WE/ha ist zu hoch (Begründung 6.1) 
Gemäß Urteil 4 C 962 15.N vom 13. Oktober 2021 des 4. Senats des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofes in einem Normenkontrollverfahren ist 
festzustellen, dass die Aussage zur Untergrenze der Dichte der 
Wohneinheiten mit der Möglichkeit von Ausnahmen kein verbindliches 
Ziel der Raumordnung darstellt. Der Gemeinde steht es also frei die 
Unterschreitung der Untergrenze als Ausnahmefall zu bestimmen. 
Im Gegensatz hierzu stellt die derzeitige Obergrenze des Regionalplanes von 
50 Wohneinheiten je Hektar Bruttowohnbauland eine Zielfestsetzung dar. 
Der in der Begründung aufgeführte, wenn auch grundstücksbezogene 
Siedlungsdichtewert von 100 Wohneinheiten je Hektar, verdeutlicht dass man 
weit über das Ziel hinausgeschossen ist und keine Rücksicht auf die 
umgebende Bebauung genommen wurde. 

Da auch die Mindestdichtewerde in der Raumplanung des LEP (16.7.2021) 
nicht verbindlich sind, liegt es im Ermessen der Stadt, eine dem Wohngebiet 
entsprechende Siedlungsdichte festzusetzen und dabei auch unterhalb der 
Dichtevorgaben zu bleiben. Die Unterschreitung der Dichtevorgaben unterliegt 
der Abwägung. Ich rege an, die Siedlungsdichte deutlich zu reduzieren. 

13. Erhöhung Aufenthaltsqualität und Grünflächenanteil 
Insbesondere auf dem Bahnhofsvorplatz, als auch auf dem noch im Bau 
befindlichen Busumsteigeplatz sollte die Aufenthaltsqualität aber auch der 
Grünflächenanteil deutlich erhöht werden. Das Erscheinungsbild der 
Eisenbahnstraße, in dem Bereich, wo der alte zu erhaltende Baumbestand 
gefällt wurde, ist einfach nur trist und grau. Die Herstellung von Kfz-
Stellplätzen wurde hier leider eindeutig vorrangig behandelt. Vorgesehene 
Baumpflanzungen wurden in den wenigen Grünbereichen im Vergleich zur 
Ausführungsplanung sogar noch reduziert. Die Fahrradstellplätze im Norden 
könnten problemlos mit wasserdurchlässigem Pflaster hergestellt und auch 
eingegrünt werden. Die Anzahl von Sitzgelegenheiten sollte erhöht werden. 
Ein schattenspendender Baum auf dem Bahnhofsvorplatz mit Baumbank 
könnte in der Zukunft zum Blick- und Treffpunkt der Seligenstädter werden. 
Den Vorgaben unter 4.2.1-3 des LEP vom 16.7.2021 entsprechend sollen 
Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des 
Landes zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 
Der vorgelegte Bebauungsplanentwurf wird den Zielen und Grundsätzen der 
räumlichen Entwicklung besonders im Hinblick auf Umweltverträglichkeit, 
Nachhaltigkeit und Klimaanpassung bei weitem nicht gerecht und muss 
dementsprechend überarbeitet werden. 

14. Kulturdenkmal Bahnhofsgebäude und zugehörige Nebengebäude 
Eisenbahnstraße 50 (ehem. Bahnwärterhäuschen), Denkmalschutz? 
Das nördlich vom Bahnhofsgebäude gelegene ehemalige 
Bahnwärterhäuschen auf dem Grundstück Eisenbahnstraße 50 ist nicht mit 
einem D im Bebauungsplan  gekennzeichnet, wodurch es als zugehöriges 
Nebengebäude dem Kulturdenkmal Bahnhof zugeordnet wäre. 
Was hat dieses Nebengebäude für einen Status im Denkmalschutz und 
müsste es gekennzeichnet sein? 
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15. Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung 
Verbal-argumentative Einordnung (Begründung 20.1) 
Der Argumentation, dass die Minimierung und der Ausgleich negativer 
Eingriffsfolgen im Plangebiet u.a. durch die Auflistung der Maßnahmen unter 
20.1 angestrebt werden, wird widersprochen, da die festgesetzten 
Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend erscheinen und es schon jetzt 
besonders an der städtischen Umsetzung mangelt. 
Es wird angeregt, die Minimierung nicht nur anzustreben, sondern mit 
ausgeweiteten Vorgaben zu den vorangegangenen Anregungen auch 
tatsächlich umzusetzen. 

Ich bitte um Abwägung/Stellungnahme zu meinen Bedenken und Anregungen. 

Über eine Erläuterung, wie die Stadt Seligenstadt gedenkt, mit den von ihr entgegen 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes ausgeführten Punkten umzugehen, würde 

ich mich besonders freuen. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
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